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Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim 

für das Haushaltsjahr 2023 

 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
01.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen: 

 

 § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

1. im Ergebnishaushalt  mit den folgenden Beträgen 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 71.690.000 �¼ 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 77.190.000 �¼ 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  (Saldo aus 1.1 und 1.2) von  -5.500.000 �¼ 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von �����¼ 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 �¼ 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis  (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 �¼ 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis  (Summe aus 1.3 und 1.6) von -5.500.000 �¼ 

 
 
2. im Finanzhaushalt  mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 69.118.000 �¼ 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 70.144.000 �¼ 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

-1.026.000 �¼ 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.339.000 �¼ 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 23.238.000 �¼ 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit  (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -20.899.000 �¼ 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-21.925.���������¼ 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 6.400.000 �¼ 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.152.000 �¼ 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit  (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

5.248.000 �¼ 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts  (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -16.677.000 �¼ 
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 § 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf     6.400.000 �¼ 

 

 

 

 § 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen  
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten  
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf       16.680.000 

 

 § 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf       7.000.000 �¼ 

 

 § 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H. 

 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf    
440 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf    
420 v. H. 

 der Steuermessbeträge.  

 

 

 Hockenheim, den 02.02.2023 

       Der Oberbürgermeister 

 

 

            Marcus Zeitler 
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Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan 

der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 

 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 01.02.2023 aufgrund der §§ 3 Abs. 
1 und 14 Abs. 1 EigB vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 
17.06.2020 (GBl. S. 403) i. V. m. § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 02.12.2020 
(GBl. S. 1095, 1098) den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgesetzt: 
 

 
§ 1  Wirtschaftsplan 

 
 
1. Erfolgsplan 
 
Die Erträge mit      52.715.400 �¼ 
und die Aufwendungen mit      52.714.400 �¼ 
 
sowie den Jahresüberschuss  mit              1.000 �¼ 
 
 
2. Liquiditätsplan  
 
Die Einzahlungen mit      52.097.800 �¼ 
und Auszahlungen mit      48.800.100 �¼ 
aus laufender Geschäftstätigkeit 
 
sowie den Zahlungsmittelüberschuss mit      3.297.70�����¼ 
 
 
3. Investitionstätigkeit 
 
Die Einzahlungen mit               9.000 �¼ 
und die Auszahlungen        ���������������������¼ 
 
sowie den Finanzierungsmittelbedarf 
aus Investitionstätigkeit     - 6.261.50�����¼ 
 
 
4. Finanzierungsmittelbedarf 
 
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf  
(Saldo aus 2. und 3.)      - 2.963.80�����¼ 
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5. Finanzierungstätigkeit 
 
Die Einzahlungen mit        5.366.000 �¼ 
���G�D�Y�R�Q�����������������������¼���.�U�H�G�L�W�D�X�I�Q�D�K�P�H 
�G�D�Y�R�Q�������������������¼��Baukostenzuschüsse) 
 
und die Auszahlungen        ���������������������¼ 
sowie den Finanzierungsmittelüberschuss 
aus Finanzierungstätigkeit mit      3.335.000 �¼ 
 
6. Saldo des Liquiditätsplans  
 
Veranschlagte Änderung des  
Finanzierungsmittelbestands  
(Saldo aus 4. und 5.) mit          371.200 �¼ 
zum Ende des Wirtschaftsjahres. 

 
 

§ 2  Kredite 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen  
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit     5.146.000 �¼ 
 

 
 

§ 3  Kassenkredite 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf   10.500.000 �¼ 
festgesetzt. 
 
 
 
 
Hockenheim, den 02.02.2023 

      Der Oberbürgermeister 

 

 

           Marcus Zeitler 

 
 
 



�
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VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN  

 
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023 

 
UND ZUM WIRTSCHAFTSPLAN  

 
DER STADTWERKE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023 

  

 

I. RÜCKBLICK AUF DAS NOCH  NICHT  ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2021 

 
1. Haushaltsplanung 

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr kann nicht endgültig abgeschlossen werden, da die  

Stadtverwaltung zwar ihr Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale 

Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt hat, aber die Eröffnungsbilanz noch nicht 

vorliegt. 

Zur umfassenden Information erfolgt dennoch im weiteren Verlauf ein Überblick über die 

finanzielle Entwicklung sowie über das vorläufige Ergebnis, beginnend mit der Planung des 

Haushalts. 

 

Bereits bei der Erstellung des Haushalts für 2021 wichen die Schätzungen der wichtigsten 

Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Prognose deutlich voneinander ab. Rechnete die 

Bundesbank mit 3,2 %, sah der internationale Währungsfond ein Wachstum von 4,2 %, wobei 

die EU-Kommission mit 3,5 % in der Mitte lag. Das ifo-Institut in München rechnete mit 5,1 % 

und die Bundesregierung mit 4,4 % Wachstum.  

Alle positiven Konjunktureinschätzungen standen natürlich unter dem Vorbehalt, dass es 

gelingen würde, die pandemiebedingten hohen Infektionszahlen wieder zeitnah zu senken. 

Hierbei bestand das größte Risiko im ungewissen Pandemieverlauf, der von der weiteren 

Entwicklung eines Corona-Impfstoffes abhing. In der Entwicklung der Staatsschulden sahen die 

Experten keine problematische Situation. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Prognosen beschloss der Gemeinderat am 20.01.2021 die 

Haushaltssatzung. Trotz dieser optimistischen Prämissen, stellte sich die Einnahmesituation der 

Stadt nicht allzu erfreulich dar. Im Vergleich zum Vorjahr fehlten 3,1 Mio. �¼�� �X�Q�G�� �L�P�� �)�R�O�J�H�M�D�K�U��

sogar 5,7 Mio. �¼���D�Q���(�U�W�U�l�J�H�Q�� 

Zurückzuführen war diese Entwicklung im Wesentlichen auf die veranschlagten Steuern und 

ähnlichen Abgaben, was die Abhängigkeit von dieser Einnahmequelle verdeutlichte.  
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Ursache hierfür war im Wesentlichen die anhaltende Pandemie sowie die Auswirkungen des 

Finanzausgleiches.  

Den sinkenden Erträgen standen stetig steigende Aufwendungen gegenüber. Hierbei waren die 

Personalkosten (+703.000 �¼), die Abschreibungen (+445.000 �¼) sowie die Transferauf-

wendungen (+718.000 �¼) auffallend. Diese Gemengelage führte zu einem ordentlichen 

Ergebnis von -6,0 Mio. �¼. 

 

Der Cash Flow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen 

betrug -2,1 Mio. �¼. Bei einem Mindestzahlungsmittelüberschuss von 1,3 Mio. �¼�� �I�H�K�O�W�H�Q�� �]�X�U��

Erreichung der gesetzlichen Vorgaben 3,3 Mio. �¼�� 

Im Finanzhaushalt wird neben dem Zahlungsmittelüberschuss der Finanzierungsmittel-

überschuss aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus 

Finanzierungstätigkeit veranschlagt. 

Bei den Investitionen waren Einzahlungen in Höhe von 2,2 Mio. �¼���V�R�Z�L�H���$�X�V�]�D�K�O�X�Q�J�H�Q���L�Q���+�|�K�H��

von 22,8 Mio. �¼���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q���� 

Daraus ergab sich ein negativer Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in 

Höhe von 20,6 Mio. �¼���� 

Wesentliche Investitionen waren bei den Schulen (13,6 Mio. �¼�������G�H�Q���.�L�Q�G�H�U�J�l�U�W�H�Q�� 

(9,9 Mio. �¼�������G�H�Q���6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�Q���������� Mio. �¼�������G�H�U���$�E�Z�D�V�V�H�U�E�H�V�H�L�W�L�J�X�Q�J������������ Mio. �¼�����V�R�Z�L�H��

den Straßen, Wegen und Plätzen (5,8 Mio. �¼�����Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q���� 

 

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2020 in Höhe von 

26 Mio. �¼�� �N�R�Q�Q�W�H�� �G�L�H�� �)�L�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J��der Investitionen im Planjahr komplett aus Eigenmitteln 

erfolgen.  

Dessen ungeachtet wurden im Zuge der Finanzierungstätigkeit, um potentielle Zuschüsse zu 

erhalten, Neukredite in Höhe von 1 Mio. �¼���E�H�L���J�O�H�L�F�Kzeitigen Tilgungsleistungen von 1,3 Mio. �¼��

eingeplant.  

 

 

2. Jahresrechnung 

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt ist, diese aber für die Erstellung des 

Jahresabschlusses zwingend erforderlich ist, kann im weiteren Verlauf nur das voraussichtliche 

Ergebnis grob dargestellt werden.  

 

Lag das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis noch bei �± 6,0 Mio. �¼, wird durch die  

erfreulich laufende Entwicklung ein positives Gesamtergebnis von annähernd 6,3 Mio. �¼ 

erwartet. Dies entspricht einer Verbesserung im Ergebnishaushalt von über 12,3 Mio. �¼���� 
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Zurückzuführen ist dieser Trend auf zusätzliche Erträge bei der Gewerbesteuer von fast  

3,8 Mio. �¼��sowie auf die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die 

kommunale Investitionspauschale vom Land, die zu weiteren Einnahmen i. H. v. 1,7 �0�L�R���� �¼��

führen. Dem gegenüber stehen reduzierte Aufwendungen i. H. v. 7,1 �0�L�R�����¼���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���G�H�U��

nachfolgenden Darstellung, sodass sich das ordentliche Ergebnis voraussichtlich deutlich 

verbessert.  

 

 

 

Da es sich bei den Verbesserungen ausschließlich um zahlungsrelevante Positionen handelt, 

traten auch entsprechende Veränderungen beim Zahlungsmittelüberschuss des 

Ergebnishaushaltes ein.  

 

Im Finanzhaushalt wurden die Investitionszuschüsse des Landes um 1,5 Mio. �¼���X�Q�W�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q���� 

Ein teilweiser Ausgleich der fehlenden Mittel gelang durch unerwartete Grundstückserlöse 

i. H. v. 702.000,00 �¼���� 

Nicht in Anspruch genommene Mittel bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

i. H. v. 11,0 Mio. �¼���V�L�Q�G���G�H�U���Q�D�F�K�I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���=�X�V�D�P�P�H�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J���]�X���H�Q�W�Q�H�K�P�H�Q���� 

 

 

  

Prognose Veränderung Zahlungs-

zum Ansatz relevant

31.12.2021 zu Ergebnis

 Personalaufwendungen 17.536 15.730 -1.806 -1.806

 Beschaffungen 1.266 752 -514 -514

 Digi. Pakt Schulen 786 230 -556 -556

 Grundstücksbewirtschaftung 3.224 2.279 -945 -945

 Geschäftsaufwendungen 3.073 2.301 -772 -772

 Niederschlagungen von Forderungen 0 276 276 276

 Zuschuss Kindergärten 6.246 5.426 -820 -820

 Rest 37.476 35.507 -1.969 -1.969

 Summe 69.607 62.501 -7.106 -7.106

Aufwendungen HH-Ansatz

Ergebnishaushalt (erhebliche Abweichungen)                   in TEURO
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Diese positive Entwicklung führte zu einer deutlichen Verbesserung der Verschuldung sowie 

der Liquidität.  

 

 

Entwicklung der Schulden:  

Im Vergleich zur Planung konnte die Verschuldung zum Jahresende um 2,1 Mio. �¼�� �U�H�G�X�]�L�H�U�W 

werden. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf den Verzicht der Kreditermächtigung 

(1,0 Mio. �¼�����V�R�Z�L�H��auf eine außerordentliche Tilgungsleistung (1,2 Mio. �¼������ 

Der nachfolgenden Tabelle ist dieser Trend zu entnehmen.   

Prognose Veränderung

zum Ansatz 
31.12.2021 zu Ergebnis

 Erwerb von Grundstücken und  Gebäuden 3.168 438 -2.730

 Hochbaumaßnahmen 5.422 6.172 750

 Tiefbaumaßnahmen 7.612 2.631 -4.981

 Sonst. Baumaßnahmen 498 1.265 767

 Erw. bewegl. Verm. oberhalb der Wertgrenze 2.225 896 -1.329

 Investitionszuschüsse 3.757 338 -3.419

 Rest 117 48 -69

  Summe 22.799 11.788 -11.011

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit HH-Ansatz

Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit            in TEURO
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Entwicklung der Liquidität: 

 

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres entwickelte sich die erwartete Liquidität äußerst positiv 

(+ 9,2 Mio. �¼). Darüber hinaus konnte in Anbetracht der bereits aufgeführten erfreulichen 

Entwicklungen die bei der Planung erwartete Belastung des Finanzmittelbestandes um 

19,1 Mio. �¼��reduziert werden, woraus sich eine Liquidität zum 31.12. in Höhe von 28,3 Mio. �¼ 

ableitet. 

 

 

 

  

Ansatz vorl. Ergebnis Veränderung

Anfangsstand 17.846.000 17.936.277,30 90.277,30

Darlehensaufnahme 1.000.000 0,00 -1.000.000,00

Umschuldungen 0 0,00 0,00

Darlehenstilgung -1.254.000 -1.193.597,16 60.402,84

a.o. Darlehenstilgung -1.212.121,22 -1.212.121,22

Umschuldungen 0 0,00 0,00

Endstand 17.592.000 15.530.558,92 -2.061.441,08

Nachrichtlich:

Nettoneuverschuldung -254.000,00 -2.405.718,38 -2.151.718,38 

EWZ 21.681,00 21.769,00 

Pro-Kopf-Verschuldung 811,40 713,43 

Entwicklung der Schulden 2021

Ansatz vorl. Ergebnis Veränderung

Anfangsbestand 26.000.000 35.210.948,20 9.210.948,20

Veränderung Finanzmittelbestand -22.894.000 -3.782.820,22 19.111.179,78

Endbestand 3.106.000 31.428.127,98 28.322.127,98

(Soll-Liquiditätsreserve) 1.126.698 1.126.698

Entwicklung der Liquidität  2021
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2. Jahresergebnis der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2021 

�'�D�V���:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�M�D�K�U�������������V�F�K�O�R�V�V���P�L�W���H�L�Q�H�P���*�H�Z�L�Q�Q���Y�R�Q���������������������¼���D�E�����9�R�U�M�D�K�U���P�L�W���9�H�U�O�X�V�W���Y�R�Q��

�����������������������¼�������'�L�H���D�Q���G�L�H���6�W�D�G�W���D�E�]�X�I�•�K�U�H�Q�G�H���.�R�Q�]�H�V�V�L�R�Q�V�D�E�J�D�E�H���N�R�Q�Q�W�H���P�L�W�������������������������¼���L�Q��

�Y�R�O�O�H�U���+�|�K�H���H�U�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����9�R�U�M�D�K�U�������������������������¼���� 

 

Der nutzbare Stromverkauf an die Kunden erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2020 um 8.018 

MWh beziehungsweise 17,2 %.  

 

Die Gasabgabe war im Berichtsjahr um 16.713 MWh oder 16,1 % höher als im Vorjahr.  

 

Der nutzbare Wasserverkauf hat um ca. 146.000 m³ bzw. 10,3 % abgenommen.  

 

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes beim Freizeitbad Aquadrom nahm im Vergleich 

zum Vorjahr um rd. 13,9 % zu und betrug 4.443 MWh. 

 

Die Abgabemenge in der Sparte Wärme lag bei 3.500 MWh und somit um 27 % über dem 

Vorjahreswert. 

 

Die Zahl der Badegäste des Freizeitbades Aquadrom stieg im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 

2020 um 50.000 auf 71.000 Besucher. Der Badebetrieb war allerdings noch immer Corona 

bedingt weit entfernt von der Gästezahl des Jahres 2019 mit 319.000 Besuchern. 

 

Die vermögenswirksamen Investitionen der Stadtwerke betrugen im Berichtsjahr, inklusive 

�$�Q�O�D�J�H�Q���L�P���%�D�X�������������0�L�R�����¼�����9�R�U�M�D�K�U�����������0�L�R�����¼�������'�D�U�D�Q���Z�D�U�H�Q���G�L�H���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�E�H�W�U�L�H�E�H���P�L�W����������

�0�L�R���� �¼�����G�L�H�V���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���H�L�Q�H�P���$�Q�W�H�L�O���Y�R�Q�������� ������ �X�Q�G���G�D�V���)�U�H�L�]�H�L�W�E�D�G���$�T�X�D�G�U�R�P �P�L�W���������� �0�L�R���� �¼��

(entspricht 14 %) beteiligt.  
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II. FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2022 

1. Haushaltsplanung 

Der Gemeinderat beschloss gem. § 79 der Gemeindeordnung BW am 26.01.2022 die 

Haushaltssatzung. 

Für die Planung bildete hierbei hinsichtlich des Finanzausgleiches und der Umlagen der auf der 

November-Steuerschätzung basierende Haushaltserlass des Landes die Basis.  

Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt: 

 

Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim 

für das Haushaltsjahr 2022 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
26.01.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 

 

 § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

1. im Ergebnishaushalt  mit den folgenden Beträgen 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 66.050.000 �¼ 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 72.240�����������¼ 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  (Saldo aus 1.1 und 1.2) von  -6.190�����������¼ 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von �����¼ 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von �����¼ 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis  (Saldo aus 1.4 und 1.5) von �����¼ 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis  (Summe aus 1.3 und 1.6) von -6.190.���������¼ 

 
 
2. im Finanzhaushalt  mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 63.675.0�������¼ 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 66.133.0�������¼ 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

-2.458.���������¼ 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.378.���������¼ 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 20.043�����������¼ 
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2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit  (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -16.665.���������¼ 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-19.123.���������¼ 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.000.���������¼ 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.153.���������¼ 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit  (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 153.000 �¼ 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts  (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -19.276.���������¼ 

 

 § 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf     1.000.000 �¼ 

 

 § 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen  
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten  
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf       5.330.000 �¼ 

 

 § 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf       7.000.000 �¼ 

 

 § 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H. 

 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf      440 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf      420 v. H. 

 der Steuermessbeträge.  

 

 

 

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft weiter entwickeln würde, war aufgrund der 

Pandemielage sehr schwer vorauszusehen.  
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Deshalb wichen die Schätzungen der wichtigsten Institutionen für Deutschland auch in Ihrer 

Prognose für 2022 erheblich voneinander ab.  

Dabei ging die Bundesregierung von einem Wachstum in Höhe von 4,1 % aus. Die EU-

Kommission, der internationale Währungsfond sowie die OECD prognostizierten einen 

Zuwachs von 4,6 % und die Bundesbank rechnete sogar mit 5,2 %. 

Bei allen Prognosen waren der Konsum und die Investitionen die treibenden Kräfte.  

Darüber hinaus wurde durch den Impffortschritt für das Frühjahr eine bessere Stimmung 

erwartet.  

 

Bereits mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung der 

genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 

2020 hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe verschiedene Auflagen und Hinweise verknüpft, 

die mit der Genehmigung der Haushaltssatzung des Jahres 2022 verschärft wurden.  

 

Die Stadt wurde aufgefordert, ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten, um die 

erwarteten negativen Abschlüsse zu vermeiden oder zumindest wesentlich zu verbessern.  

Darüber hinaus war das Investitionsprogramm des Haushaltsjahres und der Folgejahre kritisch 

zu prüfen, um den starken Abbau der liquiden Eigenmittel zu vermindern und den Kreditbedarf 

zu reduzieren. Auch ein halbjährlicher Bericht über die vorgenommenen Maßnahmen und deren 

erwartete Wirksamkeit wurde auferlegt.  

 

Deshalb wurden bereits im Vorfeld der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 verschiedene 

Maßnahmen ergriffen, die zu einer deutlichen Verbesserung der Einnahmesituation in Höhe von 

jährlich 2,5 Mio. führten. 

 

Obwohl all die Maßnahmen bereits Berücksichtigung im Haushalt fanden, lag das ordentliche 

Ergebnis mit -6,2 Mio. �¼���V�R�Z�L�H���G�H�U���=�D�K�O�X�Q�J�V�P�L�W�W�H�O�•�E�H�U�V�F�K�X�V�V���P�L�W��-2,5 Mio. �¼���G�H�X�W�O�L�F�K���X�Q�W�H�U���G�H�Q��

gesetzlichen Vorgaben.  

Zurückzuführen war diese Ausgangslage auf die Pendelwirkungen im FAG. Über eine deutlich 

verbesserte Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl in 2020, bedingt durch noch 

eingegangene rückständige Gewerbesteuerzahlungen sowie die vom Land zur Verfügung 

gestellte Kompensationszahlung, stiegen die Umlagen und fielen die Zuweisungen. 

Im Vergleich zum Vorjahr erhielt die Stadt aus diesem Grund 1,1 Mio. �¼�� �Y�H�U�P�L�Q�G�H�U�W�H��

Schlüsselzuweisungen und musste 1,3 Mio. �¼�� �P�H�K�U�� �)�$�*-Umlage und 1,1 �0�L�R���� �¼�� �P�H�K�U��

Kreisumlage zahlen.  

Addiert verschlechterte sich dadurch das ordentliche Ergebnis und der 

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einmalig um 3,5 Mio. �¼�� 
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Parallel zu dieser Entwicklung stiegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 

508.000 �¼���V�R�Z�L�H���G�L�H���$�E�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J�H�Q���X�P���������������� �¼�� 

 

Wie bereits erwähnt, war auch der Cash Flow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über 

die laufenden Auszahlungen, der generell anzeigt, ob es der Gemeinde gelingt im Rahmen der 

laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften, mit 2,5 Mio. �¼���Q�H�J�D�W�L�Y���� 

Damit lag das Ergebnis weit hinter dem vorgeschriebenen Mindestzahlungsmittelüberschuss in 

Höhe der ordentlichen Tilgungen (1,2 Mio. �¼���� 

 

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit betrug 16,7 Mio. �¼ und setzte sich 

aus Einzahlungen in Höhe von 3,4 Mio. �¼��sowie aus Auszahlungen in Höhe von 20,0 Mio. �¼��

zusammen.  

 

Investiert wurde im Wesentlichen in die Abwasserbeseitigung (11,3 Mio. �¼��, in die Schulen 

(7,2 Mio. �¼�������L�Q���G�L�H���6�W�U�D�‰�H�Q�����:�H�J�H���X�Q�G���3�O�l�W�]�H���L�Qkl. Verkehrsausstattung (5,4 Mio. �¼�����Vowie in die 

Sanierungsgebiete (3,6 Mio. �¼���� 

Unter Berücksichtigung der voraussichtlich liquiden Mittel (24 Mio. �¼���� �]�X�P��Jahresende 2021 

konnte die Finanzierung für das laufende Jahr komplett aus Eigenmitteln bestritten werden.  

Im Zuge der Finanzierungstätigkeit wurden dessen ungeachtet Neukredite von 1,0 Mio. �¼�� �E�H�L��

gleichzeitiger Tilgungsleistung von 1,2 Mio. �¼���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q���� 

 

 

2. Voraussichtliche Entwicklung 2022 

Die mittlerweile intern vorliegenden konsumtiven und investiven Hochrechnungen zum 

Jahresende zeigen einen positiven Trend.  

 

Auch die Tatsache, dass in 2022 die Kreditermächtigung über 1 Mio. �¼�� �Q�L�F�K�W��benötigt wurde, 

deutet auf ein verbessertes Ergebnis hin, das mit einer Reduzierung der Verschuldung zum 

Jahresende auf 14,4 Mio. �¼���X�Q�G���P�L�W���H�L�Qer Liquiditätsverbesserung einhergeht. 

 

Ausgehend von den vorhandenen Mitteln zum Jahresbeginn (31,4 Mio. �¼), ergeben sich unter 

Berücksichtigung der im Quartalsbericht geplanten Reduzierung (- 5,9 Mio. �¼) zum Jahresende 

rechnerisch noch disponible Mittel von 18,0 Mio. �¼. 

Demgegenüber sind aktuell noch 26,5 Mio. �¼ vorhanden, deutlich mehr als die Vorausrechnung 

ergibt. Dies lässt darauf schließen, dass der Abschluss noch deutlich besser als von den 

Bewirtschaftern gemeldet, ausfallen wird.   
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Treiber für diese Entwicklung sind im Wesentlichen zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen 

(+8,3 Mio. �¼�������G�L�H���D�X�I���6�R�Q�G�H�U�H�I�I�H�N�W�H�Q���E�D�V�L�H�U�H�Q���X�Q�G���H�L�Q�P�D�O�L�J���V�L�Q�G���� 

Demgegenüber werden die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer nicht 

erreicht werden.  

Bei den Aufwendungen werden Personalkosten i. H. v. 500.000 �¼�� �Y�R�U�D�X�V�V�L�F�K�W�O�L�F�K�� �Q�L�F�K�W��

verausgabt. 

Dafür steigt aber, aufgrund der erhöhten Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen, die Umlage um 

588.000 �¼�� �D�Q���� �V�R�G�D�V�V�� �Ln Summe eine ordentliche Ergebnisverbesserung von ca. 8 Mio. �¼��

erwartet wird. 

Da sich bei den Investitionen, entsprechend den Meldungen, keine Veränderungen ergeben, 

berechnet sich das bereits erwähnte Ergebnis. 

 

3. Der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke  

Der Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke weist folgendes Volumen aus: 

 

Erfolgsplan 

�'�L�H���(�U�W�U�l�J�H���P�L�W�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¼ 

die Aufwendungen mit                                                                                 �����������������������¼ 

den Jahresverlust mit                                                                                     - �����������������¼ 

 

Vermögensplan 

�'�L�H���(�L�Q�Q�D�K�P�H�Q���X�Q�G���$�X�V�J�D�E�H�Q���D�X�I���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¼������ 

 

�'�L�H���L�P���9�H�U�P�|�J�H�Q�V�S�O�D�Q���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�H���.�U�H�G�L�W�H�U�P�l�F�K�W�L�J�X�Q�J���Y�R�Q���������������0�L�R�����¼���Z�X�U�G�H���L�P���-�D�K�U������������

in Anspruch genommen, genauso wie die aus den Vorjahren 2020/2021 noch gültigen 

�.�U�H�G�L�W�H�U�P�l�F�K�W�L�J�X�Q�J�H�Q���L�Q���*�H�V�D�P�W�K�|�K�H���Y�R�Q�������������0�L�R�����¼���� 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie blieb das Freizeitbad Aquadrom von Mitte Januar bis zum 

11.April 2022 geschlossen. Der Verlust des Freizeitbades bewegt sich im Jahr 2022 im Rahmen 

des Vorjahresdefizits.  

 

Das Spartenergebnis des Betriebszweiges Gas wurde durch die Entwicklung der 

Großhandelspreise negativ beeinträchtigt.  

 

In der Gesamtschau des Wirtschaftsplanes 2022 wird erwartet, dass der prognostizierte 

Jahresverlust von -�����������������¼��zum Tragen kommt. 
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III. BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023 

1.1 NKHR 

Der vorgelegte Haushalt nach NKHR gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.  

Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Wobei die 

wesentlichen Änderungen die Periodenzuordnung und die Generationengerechtigkeit 

(Abschreibungen) betreffen.  

Damit stellt der Ergebnishaushalt den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcen-Verbrauch 

sowie das Ressourcen-Aufkommen der Kommunen, also die effektive Werteveränderung des 

kommunalen Vermögens dar und ist damit das Herzstück des neuen Rechnungskonzeptes. 

Dies bedeutet, dass grundsätzlich alle Aufwendungen eines Planungszeitraumes durch  

Erträge gedeckt sein müssen . Hierin besteht eine der wesentlichen Neuerungen, da es nicht 

mehr alleine auf die Deckung der Aus- und Einzahlungen ankommt, sondern der gesamte 

�:�H�U�W�H�Y�H�U�E�U�D�X�F�K���Ä�$�X�I�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q�³���H�L�Q�H�V���-�D�K�U�H�V���G�X�U�F�K���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H���:�H�U�W�]�X�Z�l�F�K�V�H���Ä�(�U�W�U�l�J�H�³��

zu decken ist.  

 

 

Der städtische Haushalt ist nach dem NKHR in drei Haushalte gegliedert:  

Teilhaushalt 1 umfasst die �Ä�L�Q�Q�H�U�H���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�³��und entspricht weitestgehend dem bisherigen 

Einzelplan 0. 

Teilhaushalt 2 stellt die �Ä�'�L�H�Q�V�W�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���,�Q�I�U�D�V�W�U�X�N�W�X�U�³ dar und umfasst die bisherigen 

Einzelpläne 1-8. 

Teilhaushalt 3 bildet die �Ä�$�O�O�J�H�P�H�L�Q�H���)�L�Q�D�Q�]�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�³, den früheren Einzelplan 9, ab.  

 

Die bisherigen Gruppierungen wurden weitestgehend erhalten und die Struktur des neuen 

Haushaltsrechts ist produktorientiert. Grundsätzlich blieben auch die bisherigen 

Bewirtschaftungsbefugnisse der Fachbereiche sowohl nach dem Volumen als auch nach der 

Zusammensetzung erhalten, wenn auch jetzt auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen 

statt Einnahmen und Ausgaben.  

Darüber hinaus gelang es, einen Großteil der Finanzpositionen in Budgeteinheiten 

zusammenzufassen, da nach dem neuen Recht alle sachlich ähnlichen Konten quer über die 

Produkte/Kostenstellen und Teilhaushalte unter Beachtung der Zuständigkeiten in ein Budget 

fließen können.  

Diese organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige 

finanzielle Steuerung.  

Dies vereinfacht eine Mittelbewirtschaftung und ermöglicht es, beinahe alle Mittelanmeldungen 

den Bewirtschaftern zuzuordnen.  

Außerdem blieben die Budgets der Schulen erhalten.  
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Auch im Finanzhaushalt wurden bei den Investitionen Budgeteinheiten, getrennt nach 

Teilhaushalten und Zuständigkeiten, gebildet.  

Alle Budgeteinheiten sind im Haushalt ab der Seite 713 abgebildet.   

  

Gegenüber dem Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt alle Zahlungsströme abgebildet, 

insbesondere auch alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des 

Ergebnishaushaltes. Bei den nicht zahlungsrelevanten Erträgen, die nur im Ergebnishaushalt 

gebucht und veranschlagt werden, handelt es sich um Auflösungen, Ausbuchung von 

Überzahlungen und aktivierten Eigenleistungen sowie bei den Aufwendungen um 

Abschreibungen und die Ausbuchung von Kleinbeträgen. Hierbei sind die zahlungswirksamen 

Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit der kameralen Zuführungsrate 

vergleichbar.  

Dieser Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt die Innenfinanzierungskraft einer 

Gemeinde an und hat für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit eine entscheidende 

Bedeutung, die Voraussetzung für die Kreditgenehmigung ist. Diese ist gegeben, wenn es der 

Gemeinde gelingt, ihren künftigen Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. Als 

Indikator für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit gilt ein 

Zahlungsmittelüberschuss mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen.   

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen ergeben sich 

die Mittel, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können 

(Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel).  

Je höher die Summe ist, desto besser ist die finanzielle Leistungsfähigkeit. 

 

Darüber hinaus stellt der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und 

Finanzierungstätigkeiten dar.  

 

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung geben auch Hinweise zur Liquiditätssituation der 

Kommunen. Ist der Saldo (veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 

Ende des Haushaltsjahres) negativ, deutet dies auf die Notwendigkeit von zusätzlichen 

Kreditaufnahmen hin oder es zeigt die Reduzierung der vorhandenen Liquidität an. 

 

Der von der Verwaltung erstellte Haushaltsentwurf wurde in mehreren internen Besprechungen 

mit den Fachabteilungen erarbeitet und durch Oberbürgermeister Zeitler am 15.11.2022 im 

Gemeinderat eingebracht und mündlich erläutert. Die Klausurtagung am 18. und 19.11.2022 

ermöglichte eine detaillierte Vorstellung im Gemeinderat und führte zur Kürzung von 

verschiedenen Investitionen sowie im Ergebnishaushalt von Unterhaltungsleistungen.  
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Die modifizierte Fassung des Entwurfs wurde im Hauptausschuss mit Gemeinderat am 

29.11.2022 besprochen.  

In der Gemeinderatssitzung am 14.12.2022 beschloss der Gemeinderat eine weitere Investition 

in den Entwurf mit aufzunehmen. 

All diese Gelegenheiten ermöglichten auch eine ausführliche Darstellung der Auflagen des  

Regierungspräsidiums beim Haushalt 2020 und 2021 sowie der Bestrebungen, diese für die 

Haushaltsplanung 2022 zu vermeiden.  

 

Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 01.02.2023 

beschlossen.  

 

 

1.2 Wirtschaftliche Entwicklung  

Die Wirtschaftsweisen sehen Deutschland 2023 in der Rezession und erwarten, vor allem 

angesichts der Energiekrise, einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % sowie eine 

anhaltend hohe Inflation. Die Marktpreise für Strom und Gas kommen verzögert bei den 

Verbrauchern an und schwächen dadurch die Kaufkraft.  

Die parallel zu den Energiekosten ansteigenden hohen Produktionskosten werden auch 

zunehmend an alle Verbraucher weitergegeben.  

Dies führt voraussichtlich zu einer hohen Inflation von 7,4 % in 2023. 

Nach Auffassung der europäischen Kommission entwickelt sich Deutschland beim 

Wirtschaftswachstum zum Schlusslicht im Euroraum. Die Kommission erwartet einen Rückgang 

des deutschen Bruttoinlandsproduktes um 0,6 %. 

Auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft  (IFW) sieht die hohen Energiepreise als Ursache, die 

Deutschland in die Rezession drücken und prognostiziert einen voraussichtlichen Rückgang um 

0,7 %. Für die Teuerung erwartet das IFW Kiel im nächsten Jahr 8,7 %. 

 

Angesichts dieser hohen Inflation müsse die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin 

entschlossen handeln und hierbei die Zinsen mit Augenmaß erhöhen, um die Inflation zu 

bekämpfen, ohne dass die Konjunktur übermäßig einbricht. 

 

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft befürchtet, dass die Rezession auch Spuren am 

Arbeitsmarkt hinterlassen wird, die aber aufgrund des Fachkräftemangels vergleichsweise 

gering ausfallen dürften. Die Arbeitslosenquote wird demnach von 5,3 % auf 5,6 % in 2023 

steigen.  
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Trotz erheblicher Mehrpreise für das Abfedern der hohen Energiepreise sieht das IFW keine 

Verschlechterung der Staatsfinanzen, da die steigenden Preise für Mehreinnahmen sorgen.  

 

 

1.3 Gesamtübersicht Haushalt  

Die finanziellen und personellen Herausforderungen sind durch die multiplen Krisensituationen 

enorm. Bereits die Stichworte Klimawandel, Ukrainekrieg, Flüchtlinge, Coronapandemie und 

Energiekrise machen deutlich, welche großen Herausforderungen zu bewältigen waren und zu 

bewältigen sind, teilweise auch durch die Übertragung von weiteren Pflichtaufgaben durch das 

Land bedingt.  

 

Für die Steuereinnahmen, den Finanzausgleich und die Umlagen bilden die aufgrund der  

November-Steuerschätzung auf die Baden-Württembergischen Kommunen 

heruntergebrochenen Ergebnisse, die Basis für die Haushaltsplanung.  

In Hinblick auf die anhaltenden Gespräche in der gemeinsamen Finanzkommission erfolgte erst 

in der Kalenderwoche 51 eine Anpassung der Orientierungsdaten. In Anbetracht der späten 

Informationen und des bereits weit fortgeschrittenen Entwurfs konnten diese Verbesserungen 

keine Berücksichtigung mehr im Haushalt finden.  

Die wesentlichen Veränderungen betreffen die kommunale Investitionspauschale im laufenden 

Jahr sowie die Grundkopfbeträge des laufenden und des folgenden Jahres. Zur Verdeutlichung 

der zukünftigen Entwicklung sind diese in einer separaten Zeile, sowohl bei der tabellarischen 

Darstellung Ergebnishaushalt, als auch beim Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt, 

dargestellt und wirken sich entsprechend auf die Kreditaufnahme, die sich um 3,25 Mio. �¼ 

verbessert, aus.  

 

Darüber hinaus wurde die Bemessungsgrundlage für die Zuweisungen nach der mangelnden 

Steuerkraft lediglich bis 2023 fortgeschrieben, sodass deren weitere Entwicklung zu schätzen 

war. Den Berechnungen ist eine leichte Erhöhung der Kreisumlage des Rhein-Neckar-Kreises 

von 24,5 % auf 25,0 % ab 2023 zugrunde gelegt. 

Wie in den Vorjahren fand zur Ermittlung des Gewerbesteueransatzes eine telefonische 

Nachfrage bei den größten Gewerbesteuerbetrieben in Hockenheim statt.  

Das optimistisch prognostizierte Gewerbesteueraufkommen ist jedoch aufgrund der 

anhaltenden Preis- und Lohnsteigerungen und den eher negativen Einschätzungen der 

Wirtschaftsexperten mit Vorsicht zu betrachten.  

Darüber hinaus ergeben sich die Ansätze aus den einzelnen Meldungen der 

mittelbewirtschaften Stellen der Verwaltung. Hierbei werden die inneren 
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Leistungsverrechnungen (ab Seite 751) nicht in die Betrachtung des ordentlichen 

Gesamtergebnisses mit einbezogen, da sich diese gegenseitig ausgleichen.  

Auf der einen Seite stellen sie bei einem Produkt/Kostenstelle eine Aufwendung und bei einem 

anderen Produkt/Kostenstelle einen Ertrag dar. Nichts desto trotz gehören sie zum 

Ressourcenverbrauch bei den einzelnen Produkten/Kostenstellen und werden 

dementsprechend lediglich in den Teilhaushalten beim veranschlagten kalkulatorischen 

Ergebnis und nicht im Gesamthaushalt dargestellt.   

Für die kalkulatorische Verzinsung, die ähnlich, wie gerade beschrieben, abgebildet wird, gilt 

das Gleiche. 

 

Die im Vorjahr beschriebenen negativen Pendelwirkungen im FAG (-3,5 Mio. �¼���� �J�H�J�H�Q�•�E�H�U��

2021, die trotz intensivster Bemühungen zu einem schlechteren ordentlichen 

Ergebnis (- 6,2 Mio. �¼����führten, wirken sich nicht mehr auf das laufende Jahr aus.  

 

Zur Erholung bei den Steuern, die hauptsächlich auch auf die Erhöhung der Hebesätze im 

Vorjahr zurückzuführen ist, gesellen sich noch Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der 

Einkommenssteuer (+1,3 Mio. �¼�������G�H�Q���6�F�K�O�•�V�V�H�O�]�X�Z�H�L�V�X�Q�J�H�Q���Q�D�F�K���G�H�U���P�D�Q�J�H�O�Q�G�H�Q���6�W�H�X�H�U�N�U�D�I�W��

inkl. der kommunalen Investitionspauschale (+2,1 Mio. �¼������Dadurch summieren sich die Erträge 

auf 71,7 Mio. �¼�����H�L�Q�H���9�H�U�E�H�V�V�H�U�X�Q�J���Y�R�Q���•�E�H�U�������� Mio. �¼���J�H�J�H�Q�•�E�H�U���G�H�P���9�R�U�M�D�K�U���� 

 

Problematisch hingegen stellt sich die Ausgabensituation dar.  

Unter anderem steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (+2,4 Mio. �¼������ �G�L�H��

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+816.200 �¼�������G�L�H���$�E�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J�H�Q�������������������� �¼����

sowie die Transferaufwendungen (+846.100 �¼���� 

Ursache für den Anstieg der Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen die Unterhaltung 

der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Heizkosten sowie die Energiekosten. Bei den 

Personal- und Versorgungsaufwendungen ist eine tarifliche Steigerung von 7,5  % budgetiert. 

Der Anstieg bei den Transferaufwendungen ist auf erhöhte Zuschüsse für die Kindergärten, das 

Stadtmarketing und die Parkanlagen GmbH zurückzuführen. In Summe erhöhen sich damit die 

Aufwendungen um 5 Mio. �¼�� �D�X�I�� �������� Mio. �¼����Damit weisen die Aufwendungen eine ähnliche 

Steigerung wie die Erträge auf, weshalb sich ein mit dem Vorjahr vergleichbares negatives 

ordentliches Ergebnis (-5,5 Mio. �¼�����H�U�J�L�E�W���� 

 

Die einzelnen Veränderungen jeweils im Vorjahresvergleich sowie die weitere Entwicklung 

sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, wobei die Planverbesserungen grün und die 

Verschlechterungen rot dargestellt sind.  
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Jahr 2021 2022 21/22 2023 22/23 2024 23/24 2025 24/25 2026 25/26

Steuern + ähnl. Abgaben (1) 34.001 38.095 4.094 40.566 2.471 42.246 1.680 43.936 1.690 45.346 1.410

Zuweisungen (2) 16.694 15.695 -999 18.310 2.615 15.488 -2.822 17.769 2.281 17.354 -415

Auflösungen 1.975 1.975 0 2.172 197 2.238 66 2.253 15 2.237 -16

Entgelte 5.793 5.547 -246 5.856 309 5.891 35 5.891 0 5.890 -1

Sonstige Leistungsentgelte 1.859 1.670 -189 1.515 -155 1.308 -207 1.305 -3 1.329 24

Kostenerstattungen 1.514 1.504 -10 1.542 38 1.670 128 1.617 -53 1.405 -212

Zinsen 74 65 -9 69 4 59 -10 49 -10 49 0

Eigenleistungen 165 400 235 400 0 400 0 400 0 400 0

Sonstige Erträge 1.497 1.099 -398 1.260 161 1.460 200 1.460 0 1.460 0

Summe Erträge 63.572 66.050 2.478 71.690 5.640 70.760 -930 74.680 3.920 75.470 790

Personal 17.536 16.842 -694 19.252 2.410 19.952 700 20.534 582 20.988 454

Versorgungsaufwendungen 0 499 499 565 66 565 0 565 0 565 0

Sach- + Dienstleistungen 14.858 14.705 -153 15.522 817 14.828 -694 13.539 -1.289 12.626 -913

Abschreibungen 6.107 6.107 0 7.046 939 7.303 257 7.566 263 8.163 597

Zinsen 410 335 -75 364 29 964 600 1.223 259 1.318 95

Transferaufw. (3) 26.620 29.275 2.655 30.121 846 30.618 497 30.209 -409 31.052 843

Sonstige Aufwendungen 4.076 4.477 401 4.320 -157 3.730 -590 3.594 -136 3.608 14

Summe Aufwendungen 69.607 72.240 2.633 77.190 4.950 77.96 0 770 77.230 -730 78.320 1.090

ordentl. Ergebnis -6.035 -6.190 -155 -5.500 690 -7.200 -1.700 -2.550 4.650 -2.850 -300

nachrichtl. davon wesentl. Abweichungen 237 383 -1.158 5.087 14 

(1 davon) Gewerbesteuer 14.000 16.700 2.700 17.500 800 18.000 500 18.500 500 19.000 500
(1 davon) Gde-anteil EkSt 12.700 13.550 850 14.830 1.280 15.850 1.020 16.900 1.050 17.740 840
Summe 3.550 2.080 1.520 1.550 1.340

(2 davon)Schlüsselzuweis. 7.503 6.430 -1.073 8.300 1.870 6.600 -1.700 8.790 2.190 8.200 -590
(2 davon) KIP 1.780 2.110 330 2.330 220 1.680 -650 1.770 90 1.770 0
Summe -743 2.090 -2.350 2.280 -590

(3 davon) Gewerbesteueruml. 1.340 1.400 60 1.470 70 1.500 30 1.550 50 1.590 40
(3 davon) FAG-Umlage 7.637 8.970 1.333 8.660 -310 8.980 320 8.680 -300 8.680 0
(3 davon) Kreisumlage 8.411 9.510 1.099 9.510 0 9.720 210 9.560 -160 9.510 -50
Summe 2.492 -240 560 -410 -10

Stand: 09.12.2022

Darstellung der Abweichungen bei den Erträgen und Aufwe ndungen in den einzelnen Jahren

VerbesserungVerschlechterung
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In dieser Zusammenstellung ist auch erkennbar, weshalb sich das voraussichtliche ordentliche 

Ergebnis 2024 um 1,7 Mio. �¼���D�X�I��-7,2 Mio. �¼���Y�H�U�V�F�K�O�H�F�K�W�H�U�W�� 

Einnahmerückgänge bei den Zuweisungen und weitere Steigerungen bei den 

Personalaufwendungen sowie den Zinsaufwendungen führen zu dieser Verschlechterung.  

Erst in den beiden letzten Finanzplanungsjahren verbessert sich das ordentliche Ergebnis 

deutlich (-2,5 und -2,9).  

 

Die nachfolgende Grafik zeigt die erwähnte Entwicklung bei den wesentlichen Erträgen bzw. 

wesentlichen Aufwendungen.  
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Unter Berücksichtigung all dieser Einflüsse ergibt sich das in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellte ordentliche Ergebnis.  

 

 

 

 

 

Damit gelingt es in keinem Finanzplanungsjahr einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und 

die Abschreibungen zu erwirtschaften. Nach dem NKHR ist ein positives ordentliches Ergebnis 

auch das Ziel für das Erreichen des Haushaltsausgleiches. Zudem steht diese Kennzahl 

ebenfalls für den Grundsatz der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und 

Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushaltes wird per Definition auf Kosten künftiger 

Generationen gewirtschaftet. 

 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass gegenüber den bisherigen Planungen im 

NKHR immer ein deutlich besseres ordentliches Ergebnis erzielt werden konnte. Sobald die 

Eröffnungsbilanz erstellt ist, kann auch die Deckung von negativen ordentlichen Ergebnissen 

mittels Überschüssen aus Vorjahren erfolgen.  

 

2023 2024 2025 2026

Ordentliche Erträge 71.690.000 70.760.000 74.680.000 75.470.000

Ordentliche Aufwendungen -77.190.000 -77.960.000 -77.230.000 -78.320.000 

Ordentliches Ergebnis -5.500.000 -7.200.000 -2.550.000 -2.850.000 

Ergebnishaushalt 

2023 2024 2025 2026

Ordentliches Ergebnis 
lt. HH-Plan

-5.500.000 -7.200.000 -2.550.000 -2.850.000

Verbesserung durch 
Fortschreibung der 
Orientierungsdaten 

150.000 1.250.000 1.200.000 650.000

Ordentliches Ergebnis 
nicht im HH-Plan

-5.350.000 -5.950.000 -1.350.000 -2.200.000

Nachrichtlich nicht im HH-Plan:



XXX  
  
 
Wichtig waren auch die im Vorjahr durch den Gemeinderat beschlossenen und von der 

Verwaltung initiierten Stabilisierungsmaßnahmen, die in jedem Jahr zu einer Verbesserung von 

über 2,5 Mio. �¼�� �I�•�K�U�H�Q����Die laufenden Ergebnisse wären ohne diese Maßnahmen nicht mehr 

tragbar. 

 

Ob es gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit, liquide Mittel zu erwirtschaften, 

zeigt der Cashflow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden 

Auszahlungen. Diese überschüssigen Mittel stehen dann für Kredittilgungen oder Investitionen 

zur Verfügung. Der Cashflow ist praktisch die alte Zuführungsrate auf Ist-Basis und sollte 

mindestens so hoch sein wie die Tilgungsleistungen (1,2 Mio. �¼�������%�H�W�U�D�F�K�W�H�W���P�D�Q���G�L�H geplanten 

Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, ergibt sich 

ein Zahlungsmittelbedarf im laufenden Jahr in Höhe von 1,0 Mio. �¼�����'�D�P�L�W���E�O�H�L�E�W���G�D�V���(�Ugebnis 

deutlich hinter dem vorgeschriebenen Mindestzahlungsmittelüberschuss zurück.  

Dies trifft auch für das Jahr 2024 mit einem negativen Zahlungsmittelüberschuss von 

- 2,5 Mio. �¼ zu. Erst in den beiden letzten Jahren werden Mittel für Investitionen erwirtschaftet.  

 

 

 

 

2023 2024 2025 2026

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69.118.000 68.121.000 72.027.000 72.833.000 

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit -70.144.000 -70.657.000 -69.664.000 -70.157.000 

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt -1.026.000 -2.536.000 2.363.000 2.676.000 

(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG) 1.152.000 1.142.000 1.142.000 1.526.000 

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt

2023 2024 2025 2026

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt 
lt. HH-Plan

-1.026.000 -2.536.000 2.363.000 2.676.000

Verbesserung durch Fortschreibung der 
Orientierungsdaten 

150.000 1.250.000 1.200.000 650.000

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt 
nicht im HH-Plan

-876.000 -1.286.000 3.563.000 3.326.000

Nachrichtlich nicht im HH-Plan:
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Unter Berücksichtigung der im Finanzplanungszeitraum beabsichtigten 

Nettoinvestitionstätigkeit (49,8 Mio. �¼���� �V�W�H�L�J�W�� �G�L�H�� �9�H�U�V�F�K�X�O�G�X�Q�J�� �X�Q�G�� �V�R�P�L�W�� �G�L�H�� �Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�H�Q��

Tilgungsleistungen auf 5,0 Mio. �¼�� �D�Q����Dies erschwert ab 2027 die Erzielung des 

Mindestzahlungsmittelüberschusses und damit das Erreichen der gesetzlichen Vorgaben.  

 

Im Finanzplanungszeitraum werden in Summe Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit i. H. v. 1,5 Mio. �¼���H�U�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�H�W���� 

Dem gegenüber steht ein Mittelabfluss aus der Nettoinvestitionstätigkeit i. H. v. 49,8 Mio. �¼����

sodass insgesamt 48,3 Mio. �¼���]�X���I�L�Q�D�Q�]�L�H�U�H�Q���V�L�Q�G���� 

Dies führt zu einem Abbau der eigenen Mittel (16,6 Mio. �¼�����E�H�U�H�L�W�V���L�P���H�U�V�W�H�Q���3�O�D�Q�X�Q�J�V�M�D�K�U���E�L�V��

auf die Mindestliquiditätsreserve. Deshalb kann die weitere Finanzierung lediglich über 

Neukredite erfolgen, was äußerst problematisch ist. Hierbei beträgt die Nettokreditaufnahme 

31,7 Mio. �¼�����$�X�V�J�H�K�H�Q�G���Y�R�Q���H�L�Q�H�U���9�H�U�V�F�K�X�O�G�X�Q�J���]�X���%�H�J�L�Q�Q���G�H�V���)�L�Q�D�Q�]�S�O�D�Q�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P�H�V i. H. 

v. 14,4 Mio. �¼�� �H�U�J�L�E�W�� �V�L�F�K�� �X�Q�W�H�U�� �%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �7�L�O�J�X�Q�J�V�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q�� �H�L�Q�� �6�F�K�X�O�G�H�Q�V�W�D�Q�G��

i. H. v. 46,1 Mio. �¼�� �]�X�P�� �(�Q�G�H�� �G�H�V�� �)�L�Q�D�Q�]�S�O�D�Q�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P�H�V���� �'�D�P�L�W�� �Z�l�U�H�� �G�H�U�� �Z�H�L�W�H�U�H��

Handlungsbedarf sehr eingeschränkt.  

 

Betrachtet man die Entwicklung der Tilgung über den Planungszeitraum hinaus, wirken sich die 

hohen Investitionen erst nach dem Finanzplanungszeitraum aus. Das hängt damit zusammen, 

dass die über die KfW-Bank finanzierten Fremdmittel drei Jahre tilgungsfrei sind und erst 

danach zu einem stetigen Anstieg der Gesamttilgung auf 3,3 Mio. �¼ führen. Im Umkehrschluss 

bedeutet dies, dass der Mindestzahlungsmittelüberschuss ab 2027 über diesem Betrag liegen 

sollte. Dies stellt sich in Anbetracht der derzeitigen Haushaltsstruktur als äußerst schwieriges 

Unterfangen dar, das aber dringend in Angriff genommen werden muss.  

Neben dem ständigen Nachjustieren von Gebühreneinnahmen zur Amortisation der 

Kostensteigerungen sind in Zukunft dauerhaft die Aufwendungen und deren Entwicklung zu 

fokussieren, zumal durch die Übertragung von weiteren Leistungen durch das Land beständig 

der Ergebnishaushalt belastet und strapaziert wird. Darüber hinaus erhöht die Schaffung neuer 

kommunaler Infrastruktur über Abschreibungen und Zinsen das Defizit.  

Zur soliden Finanzierung müssen auch unsere Spitzenverbände das Konnexitätsprinzip vom 

Land einfordern. 

Als eine der vordringlichsten Aufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung wird die 

Überarbeitung der Standards sowie der freiwilligen Leistungen sein, da die Schieflage im 

Ergebnishaushalt nicht nur auf das laufende Jahr beschränkt ist und es deshalb weiter 

erheblicher gemeinsamer Anstrengungen bedarf, um die stetige Aufgabenerfüllung sicher zu 

stellen.  
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Auch bei den Investitionen ist es wünschenswert zwischen Wunschdenken und Pflichtaufgaben 

zu unterscheiden, um den Abbau der Liquidität zu verzögern und die Verschuldung zu 

reduzieren.   

 

2. Ergebnishaushalt  

Der Ergebnishaushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen 

(NKHR) ist mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Wesentliche 

Unterschiede betreffen die Periodenzuordnung und die Generationengerechtigkeit 

(Abschreibungen).  

Die kameralen Gruppierungen blieben bei der Umstellung weitestgehend erhalten, lediglich  die 

Zuordnung der Sachkonten zu den Kontengruppen nach dem Kontenrahmen für Baden-

Württemberg differiert. Aus diesem Grund ist eine direkte Gegenüberstellung der 

Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit den Einnahmen und Ausgaben des 

Verwaltungshaushaltes nur eingeschränkt möglich. Dies schränkt den Vergleich mit den 

Vorjahren entsprechend ein. 

 

2.1 Erträge Ergebnishaushalt 
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Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben  

Anhand der nachfolgend tabellarischen Übersicht zeigt sich, dass die Erträge aus Steuern und 

ähnlichen Abgaben mit Ausnahme der Jahre 2016, 2020 und 2021 kontinuierlich ansteigen. 

Gegenüber dem Vorjahr ist ein Wachstum von 6 % eingeplant, entsprechend einem Zuwachs 

über 2,5 Mio. �¼�����'�L�H���+�H�E�H�V�D�W�]�D�Q�S�D�V�V�X�Q�J�H�Q���D�E���G�H�P���-�D�K�U��2022 sind bei der Grundsteuer A und 

B mit 474.000 �¼���G�H�X�W�O�L�F�K���H�U�N�H�Q�Q�E�D�U���� �%�H�L���G�H�U���*�H�Z�H�U�E�H�V�W�H�X�H�U���Z�H�U�G�H�Q���G�L�H���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���=�X�Z�l�F�K�V�H��

noch durch deutlich verbesserte Rechnungsergebnisse getoppt. Gegenüber dem Vorjahr erfährt 

diese Finanzposition einen Zuwachs von 0,5 Mio. �¼��  

 

 

 

 

 

 

 

  

Jahr
Grund-
steuer

A und B

Gewerbe-
steuer

Anteil an der
Einkom.-

steuer

Anteil 
an der

Umsatz-
steuer

Vergnü-
gungs-
steuer

Wettbüro-
steuer

Familien-
leistungs-
ausgleich

Jagdpacht,
Hunde-
steuer

Summe
Einnahmen
insgesamt

2013 2.695.130,94 11.280.062,09 10.018.829,19 952.726,72 553.764,76 835.589,00 93.922,26 26.430.024,96

2014 2.693.684,64 11.046.621,77 10.468.850,15 975.592,13 564.593,11 852.803,00 94.913,97 26.697.058,77

2015 3.540.686,53 15.547.202,32 10.964.218,09 1.120.384,69 645.556,32 876.860,00 97.481,92 32.792.389,87

2016 3.635.056,40 13.751.214,98 11.321.470,73 1.151.239,87 734.743,08 912.392,00 98.511,92 31.604.628,98

2017 3.524.464,13 15.293.768,09 12.652.315,14 1.430.700,52 884.775,75 941.230,00 101.895,92 34.829.149,55

2018 3.528.142,05 16.658.254,64 12.825.396,73 1.712.828,58 987.247,50 960.872,00 101.080,47 36.773.821,97

2019 3.558.071,84 18.143.656,10 13.566.751,60 1.940.911,73 1.023.036,40 994.845,00 98.590,71 39.325.863,38

2020* 3.691.895,34 14.266.706,06 12.566.802,90 2.104.423,87 542.585,20 909.720,00 99.800,48 34.181.933,85

2021* 3.618.238,21 17.825.605,77 13.076.069,65 2.223.516,03 346.921,96 991.291,00 130.751,78 38.212.394,40

2022** 4.093.000,00 16.700.000,00 13.550.000,00 1.900.000,00 630.000,00 10.000,00 1.070.000,00 142.400,00 38.095.400,00

2023*** 4.244.000,00 17.500.000,00 14.830.000,00 1.990.000,00 700.000,00 18.000,00 1.140.000,00 143.700,00 40.565.700,00

2024*** 4.244.000,00 18.000.000,00 15.850.000,00 2.090.000,00 700.000,00 18.000,00 1.200.000,00 143.700,00 42.245.700,00

2025*** 4.244.000,00 18.500.000,00 16.900.000,00 2.160.000,00 700.000,00 18.000,00 1.270.000,00 143.700,00 43.935.700,00

2026*** 4.244.000,00 19.000.000,00 17.740.000,00 2.200.000,00 700.000,00 18.000,00 1.300.000,00 143.700,00 45.345.700,00

   *) =vorl. Jahresergebnis      **) = Planzahlen     ***) = Finanzplanung
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Nr. 1a.  Grundsteuer Allgemein 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Grundsteuerberechnung in der bisherigen Form 

verworfen, da die Berechnungsgrundlage verfassungswidrig und vollständig überholt sei.  

Da die Grundsteuer zu den wichtigsten Steuern der Kommunen gehört, ist es bedeutsam, dass 

bei der Umstellung das Aufkommen gesichert wird, aber die Reform nicht zu Lasten der 

Bürgerinnen und Bürger geht. Mittlerweile haben die Bürger ihre Grundsteuererklärung nach 

dem modifizierten Bodenwertmodell beim Finanzamt abgegeben und dieses hat bereits die 

ersten Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide per Post zugesandt.  

Die fristgerechte Umsetzung bis zum Jahr 2025 wird die Verwaltungen sowohl in den 

Kommunen als auch in den Ländern noch vor größere Herausforderungen stellen. Um nicht den 

Eindruck zu erwecken, dass mit der Umstellung zusätzliche Belastungen durch die Kommune 

entstehen, ist nicht mehr beabsichtigt, die Hebesätze vor der Umstellung zu ändern. Der 

ursprüngliche Gedanke, eine Grundsteuer C für innerörtlich erschlossene, aber unbebaute 

Grundstücke, einzuführen, wurde zwischenzeitlich verworfen, ist aber mittlerweile wieder in die 

Planungen aufgenommen. Damit soll für die Gemeinden die Möglichkeit geschaffen werden, 

einen gewissen Druck auf die Eigentümer auszuüben, um eine Bebauung ihres Grundstücks 

vorzunehmen.  

 

Nr. 1b.  Grundsteuer A 

Der Hebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (370 %).  

Dennoch steigen die Einnahmen um 1.000 �¼ auf 44.000 �¼���D�Q���� 

 

Nr. 1c.  Grundsteuer B 

Auch der Hebesatz für die bebauten Grundstücke bleibt für den gesamten Finanzplanungs-

zeitraum unangetastet (440 %). Lediglich im letzten Jahr könnte, um die Steuer 

aufkommensneutral zu erheben, eine Anpassung erfolgen. 

Dies generiert Einnahmen i. H. v. 4,2 Mio. �¼, 150.000 �¼���P�H�K�U��als im Vorjahr.  

 

Nr. 1d.  Gewerbesteuer 

Auch der Gewerbesteuerhebesatz wird über dem gesamten Finanzplanungszeitraum nicht 

erhöht (420 %). Die Gewerbesteuer bringt im laufenden Jahr Einnahmen von 17,5 Mio. �¼, die 

sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 19,0 Mio. �¼�� �V�W�H�L�J�H�U�Q����Dies entspricht 

Mehreinnahmen von 800.000 �¼�� �L�P�� �9�Rrjahresvergleich. Aufgrund der eingangs geschilderten 

wirtschaftlichen Lage, alle Experten rechnen mit einer Rezession, muss bei dieser Einnahmeart 

ein ständiges Monitoring durchgeführt werden.  
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Nr. 1e.  Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  

Der Anteil an der Einkommenssteuer den die Gemeinde erhält, ist gegenüber dem Vorjahr   um 

1,3 Mio. �¼ auf 14,8 Mio. �¼���D�Q�J�H�V�W�L�H�J�H�Q�� 

Trotz der prognostizierten schwierigen wirtschaftlichen Lage geht das Land Baden-Württemberg 

beim Steueraufkommen in seinem Haushaltserlass von einer deutlichen Steigerung aus. Auch 

bei dieser Kontierungskombination ist die laufende Entwicklung zu überwachen.  

 

Nr. 1f.  Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  

Diese Einnahmeart ist von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen geprägt. Hier sind 

die Auswirkungen der Flüchtlingsfinanzierung und der Entlastungsgesetze des Bundes und der 

Länder zu nennen. Im laufenden Jahr steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 

31701 �¼�� �D�X�I��2,0 Mio. �¼���� �+�L�H�U�E�H�L�� �H�U�I�R�O�J�W�H�� �G�L�H�� �9�H�U�D�Q�V�F�K�O�D�J�X�Q�J�� �H�E�H�Q�I�D�O�O�V�� �D�Q�K�D�Q�G�� �G�H�U��

Orientierungsdaten des Landes.  

 

Nr. 1g.  Vergnügungssteuer 

Die Erhebung der Vergnügungssteuer i. H. v. 24 Prozentpunkten an der Bruttokasse seit 2022 

führt zu geplanten Einnahmen i. H. v. 700.000 �¼���� 

Trotz der Umsetzung des neuen Landesglücksspielgesetzes, mit dem verschiedene neue 

Regelungen für Spielgeräte in Kraft getreten sind, steigt die Erwartungshaltung gegenüber den 

Erträgen in den Pandemiejahren 2021 und 2022 auf das doppelte an.  

 

Nr. 1h.   Wettbürosteuer  

Seit dem Vorjahr werden Wettbüros im Zuge der Haushaltskonsolidierung  und der 

gewünschten Eindämmung einer weiteren Ausbreitung mit einem Steuersatz von 3 % des 

Wettbüroeinsatzes belegt. Hierunter fallen jedoch nur Einrichtungen, die Pferde- und 

Sportwetten vermitteln oder veranstalten und neben der Annahme von Wettscheinen zusätzlich 

auch das Mitverfolgen der Wettergebnisse an Bildschirmen ermöglichen.  

Ob die geplanten Einnahmen überhaupt realisiert werden können ist ungewiss und hängt von 

zukünftigen Gerichtsurteilen ab.  

 

Nr. 1i .   Hunde steuer  

Bereits im Jahr 2021 wurde eine Erhöhung der Hundesteuer durch den Gemeinderat 

beschlossen, wodurch der Steuersatz für den Erst-Hund von 72 �¼��auf 96 �¼���S�U�R���-�D�K�U anstieg.  

Bei rund 1.122 Erst-Hunden und 127 weiteren Hunden werden Einnahmen in Höhe von 

141.000 �¼���H�U�Z�D�U�W�H�W. Wie sich die durchgeführte Hundebestandsaufnahme im Vorjahr auswirkt 

wird sich noch zeigen.  
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Nr. 1j.  Familienlei stungs ausgleic h  

Der Familienleistungsausgleich stellt einen finanziellen Ersatz für Mindereinnahmen durch die 

Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes 1996 dar.  Die Bemessungsbasis steigt 

im laufenden Jahr um 13 Mio. �¼�� �D�X�I��600 Mio. �¼ an. Deshalb können voraussichtlich weitere 

70.000 �¼���Y�H�U�H�L�Q�Q�D�K�P�W���Z�H�U�G�H�Q�����V�R�G�D�V�V���L�Q�V�J�H�V�D�P�W�������� Mio. �¼���E�H�L���G�H�U���6�W�D�G�W�N�D�V�V�H���H�L�Q�J�H�K�H�Q����  

 
 
Nr. 2   Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Investitionspauschale sowie die 

Zuweisungen des Landes an Träger der unteren Verwaltungsbehörde sind nach dem neuen 

Haushaltsrecht den -Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen- zugeordnet. Die Entwicklung 

der wesentlichen Einnahmen dieser Kontengruppe ist in der anschließenden Tabelle dargestellt.  

 

 

 

 

 

2021* 2022** 2023** 2024*** 2025*** 2026***

Schlüsselzuweisungen
v. Land

8.786.290,20 6.430.000 8.300.000 6.600.000 8.790.000 8.200.000

Kommunale
Investitionspauschale

2.243.145,50 2.110.000 2.330.000 1.680.000 1.770.000 1.770.000

Sachkostenbeiträge 1.698.665,00 1.698.500 1.796.000 1.796.000 1.796.000 1.796.000

Zuweis. u. Zuschüsse
v. Land FAG für 
Kindertagesstätten 

3.870.230,70 3.851.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.350.000

Zuweis. u. Zuschüsse
v. Land

1.117.219,34 789.600 821.100 814.100 815.100 814.100

Digitalisierung Schulen 125.533,00 483.800 410.000 0 0 0

Zuweisungen Kreis 
Stadtbus

75.457,75 85.000 110.000 110.000 110.000 110.000

Zuweisungen Kreis 
Regionalbus

184.766,93 107.500 240.000 240.000 240.000 240.000

restl. Erträge 124.748,50 139.200 133.300 78.300 78.300 73.500

Summe 18.226.056,92 15.694.600 18.310.400 15.488.400 17.769.400 17.353.600

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

   *) = vorl. Jahresergebnis      **) = Planzahlen     ***) = Finanzplanung
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Nr. 2a.  Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 

Die Kommunen als Träger der öffentlichen Aufgaben erhalten über den kommunalen 

Finanzausgleich die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel durch die Beteiligung am 

Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Liegt der Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) 

über der Steuerkraft einer Gemeinde (Steuerkraftmesszahl), werden eigene unzureichende 

Steuereinnahmen qualitativ aufgestockt. Damit gewährleisten die Schlüsselzuweisungen nach 

der mangelnden Steuerkraft einen finanziellen Ausgleich zwischen leistungsstarken und 

leistungsschwachen Gemeinden.  

Das Land Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland 2021 einen Flächenfaktor im 

kommunalen Finanzausgleich verankert. Davon sollen ländliche Gemeinden finanziell 

profitieren, um auch dort gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen. In einer ersten Stufe 

wurden 2021, nach der Flächenkomponente innerhalb der kommunalen 

Finanzausgleichsmasse, Mittel umverteilt. Die weitere Entwicklung wird im übernächsten 

Abschnitt erläutert. 

 

Der im Haushaltserlass genannte Grundkopfbetrag, mit dessen Hilfe die Bedarfsmesszahl A 

berechnet wird, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 43 �¼���D�X�I������������ �¼���H�U�K�|�K�W����Umgerechnet auf 

die erhöhte Einwohnerzahl entspricht dies, bei einem anzuwendenden Kopfbetrag von 

1.811,80 �¼, im Vergleich zu dem Vorjahresansatz einer Erhöhung von 50,70 �¼���� �'�L�H��

Bedarfsmesszahl A ergibt sich aus dem für die Gemeindegröße maßgeblichen Kopfbetrag, 

vervielfältigt mit der fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres auf Basis des 

Zensusergebnisses 2011. Daraus errechnet sich eine Bedarfsmesszahl 

i. H. v. 39.564.277 Mio. �¼�����G�L�H���L�P���)�L�Q�D�Q�]�S�O�D�Q�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�Xm auf 41.401.207 Mio. �¼���D�Q�Z�l�F�K�V�W�����%�H�L��

dieser Berechnung wurde ab dem Jahr 2024 ein jährlicher Zuwachs von 50 Einwohnern 

unterstellt.  

 

Seit dem Jahr 2022 wurde der Prozentsatz auf 5 % des Grundkopfbetrags erhöht, aus dem sich 

die Bedarfsmesszahl B errechnet. Dies ergibt 77,10 �¼�� �E�H�L�� �������� qm² pro Einwohner. Darüber 

hinaus steigt der berechnete Wert ebenfalls, sofern mehr Fläche pro Einwohner zur Verfügung 

steht. Da Hockenheim mit einem Gemeindegebiet von 34,8 Mio. qm² und maßgeblichen 

21.837 Einwohnern deutlich unter der nächst höheren Schwelle liegt, ermittelt sich die 

Bedarfsmesszahl durch Multiplikation des erwähnten Kopfbetrags je Einwohner (77,10 �¼�� mit 

der Einwohnerzahl, woraus sich 1.683.633 Mio. �¼��berechnen.  
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Saldiert man nun die Summe der beiden Bedarfsmesszahlen mit der zugehörigen 

Steuerkraftmesszahl, ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten 

Schlüsselzahlen. Von diesen erhält die Gemeinde rd. 70 % als Schlüsselzuweisung. Gegenüber 

dem Vorjahr steigt die Schlüsselzahl um 2.668.430 �¼, so dass entsprechend höhere 

Schlüsselzuweisungen (+ 1.867.90 �¼����gewährt werden. Zurückzuführen ist diese Entwicklung 

auf einen Anstieg der Bedarfsmesszahl bei gleichzeitigem Rückgang der  Steuerkraftmesszahl.  

In Summe ergeben sich im laufenden Jahr Schlüsselzuweisungen i. H. v. 8.305.620 �¼���� 

Im Folgejahr hingegen erhalten wir durch die Pendelwirkungen im FAG, aufgrund der 

erfreulichen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen in 2022, deutlich reduzierte Schlüsselzuweisungen 

(6.635.577 Mio. �¼������ 

Im weiteren Verlauf der Finanzplanung steigt diese jedoch wieder deutlich an, was die 

nachfolgende tabellarische Zusammenstellung verdeutlicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019* 2020* 2021* 2022** 2023 2024 2025 2026

Kopfbetrag zur Ermittlung 
der Bedarfsmesszahl A

1.650,60  1.745,40  1.724,60  1.779,10  1.811,80  1.835,50  1.859,20  1.882,90  

erhöhte 
Einwohnerzahl

21.772  21.682  21.771  21.607  21.837  21.887  21.937  21.988  

Bedarfsmesszahl A 35.936.863  37.843.763  37.546.267  38.441.014  39.564.277  40.173.589  40.785.270  41.401.205  

Grundkopfbetrag bis 
4.000 m²/EW
Bedarfsmesszahl B

36,70  75,80  77,10  78,10  79,10  80,10  

Bedarfsmesszahl B 798.996  1.637.811  1.683.633  1.709.375  1.735.217  1.761.239  

Summe Bedarfsmesszahl 35.936.863  37.843.763  38.345.263  40.078.825  41.247.910  41.882.964  42.520.487  43.162.444  

Steuerkraftmesszahl 24.953.554  26.485.804  25.960.646  30.821.059  29.382.739  32.403.568  29.953.124  31.431.740  

Schlüsselzahl 10.983.309  11.357.959  12.384.617  9.257.766  11.865.171  9.479.396  12.567.363  11.730.704  

Schlüsselzuweisungen 7.707.264  7.680.628  7.960.793   8.594.851  6.437.719  8.075.587  8.604.779  8.255.851  

* = Rechnungsergebnis ** = vorläufiges Rechnungsergebnis

Schlüsselzuweisungen
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Nr. 2b.  Investitionspauschale  

Die kommunale Investitionspauschale (KIP), eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner 

ohne Bindung an einen Verwendungszweck zur Finanzierung von Investitions- und 

Unterhaltungsmaßnahmen, ergänzt die Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden 

Steuerkraft. Da im laufenden Jahr die Zuweisung je Einwohner nach den Vorgaben des 

Wirtschafts- und Finanzministeriums um 10 �¼���D�X�I��10�����¼���V�W�H�L�Jen, entwickeln sich die Einnahmen 

mit ca. 2,3 Mio. �¼ ebenfalls positiv. Dies entspricht im Vorjahresvergleich immerhin rund 

222.000 �¼, die zusätzlich in die Stadtkasse fließen. Im weiteren Verlauf sinkt diese Einnahmeart 

jedoch wieder auf 1,8 Mio. �¼��  

 

Nr. 2c.  Sachkostenbeiträge  

Die Schulträger erhalten nach § 4 des Schulgesetzes Baden-Württemberg für die örtlichen 

Schulen, je Schülerin und Schüler, einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten 

(Sachkostenbeitrag). Dieser wird lediglich für die weiterführenden Schulen und nicht für die 

Schülerinnen und Schüler einer Grundschule gewährt. Die Höhe des Sachkostenbeitrages wird 

durch die gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums 

bestimmt, so dass ein gewisser Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird. Jede 

Schulart erhält hierbei einen unterschiedlichen Sachkostenbeitrag.  Entsprechend der 

vereinbarten Berechnungsmethode sollen die Beiträge grundsätzlich 90 % der anerkannten 

laufenden Schulkosten der jeweiligen Schulart abdecken. Die Finanzierung der 

Sachkostenbeiträge erfolgt durch Vorwegentnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich. 

Deshalb handelt es sich bei diesen Beiträgen um einen interkommunalen Lastenausgleich 

zugunsten der Träger von weiterführenden Schulen. 

Entsprechend den berechneten Sachkostenbeiträgen erhält die Stadt im laufenden Jahr 

ca. 1,8 Mio. �¼����Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme von 97.500 �¼��  

 

Nr. 2d.  Zuweisungen und Zuschüsse vom L and für Kindertagesstätten 

Die Gemeinden erhalten nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich pauschale 

Zuweisungen zum Ausgleich der Kindergartenlasten sowie eine Förderung der 

Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung in den Tageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege. Im laufenden Jahr erhöht sich die Gesamtsumme der Zuschüsse um 

319.0�������¼���D�X�I��4,2 Mio. �¼��und steigt im weiteren Verlauf auf 4,4 Mio. �¼���D�Q���� 

Ursache für diesen Anstieg sind erhöhte Zuweisungen für fast alle Kindergärten.  

Leider erhöhen sich parallel zu dieser Verbesserung auch die Aufwendungen, konkreter 

bemerkt, die Zuwendungen der Stadt an die freien Träger. 

Nähere Informationen zu den Kindergärten sind auf den Seiten LII, LIII und LIX zu finden. 
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Nr. 2e.  Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 

Ergänzend zu den erwähnten Landesförderungen werden noch die Ausbildungskosten für den 

gehobenen Dienst (13.000 �¼��, die übernommenen Aufgaben der unteren Verwaltungs-

behörde (295.00�����¼�� sowie der Verkehrslastenausgleich (57.000 �¼�����I�•�U���6�W�U�D�‰�H�Q���L�Q���N�R�P�P�X�Q�D�O�H�U��

Baulast inklusiv der Gemeindeverbindungsstraßen bezuschusst.  

Ebenfalls vom Land gefördert werden die verlässliche Grundschule und die Nachmittags-

betreuung (90.000 �¼�������$�X�F�K���G�L�H��Betreuung und die Förderung der Integration von Flüchtlingen 

(234.500 �¼�� findet Berücksichtigung.  

 

 

Nr. 2f.  Zuweisungen und Zuschüsse zur Digitalisierung der Schulen 

Zum Ausgleich von Defiziten im digitalen Bereich bei den Schulen gewährt das Land Mittel 

i. H.v. 410.000 �¼���]�X�U���'�L�J�L�W�D�O�L�V�L�H�U�X�Q�J���� 

 

 

Nr. 2g.  Weitere Zuweisungen und Zuschüsse 

Darüber hinaus können Zuschüsse des Kreises für die Sozialarbeit (58.200 �¼�����V�R�Z�L�H���0�L�W�W�H�O���I�•�U��

die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadtbus 110.000 �¼ und Regionalbus 

240.000 �¼) eingeplant werden. 

 

Nr. 3   Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge  

Entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Anlagevermögens werden die in der 

Bilanz passivierten Ertragszuschüsse und Beiträge jährlich aufgelöst. Diese Ertragsposition 

beläuft sich im laufenden Jahr auf 3,8 Mio. �¼��bei einer Steigerung von 316.000 �¼��gegenüber 

dem Vorjahr. Die Zunahmen stehen im Wesentlichen in Zusammenhang mit den 

Investitionszuschüssen bei den Schulen sowie der Abwasserbeseitigung. Zum Ende des 

Finanzplanungszeitraums werden 3,9 Mio. �¼���D�X�I�J�H�O�|�V�W. 

 

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  

Der nachfolgenden Tabelle sind die Entwicklungen der wesentlichen Entgelte für öffentliche 

Leistungen oder Einrichtungen zu entnehmen: 
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Insgesamt ist bei dieser Einnahmeart ein Zuwachs von 308.300 �¼�� �L�P�� �9�H�U�J�O�H�L�F�K�� �]�X�P�� �9�R�U�M�D�K�U��

bemerkenswert. Hauptsächlich hat sich eine Verbesserung der Ertragssituation, bei den 

Benutzungsgebühren der verlässlichen Grundschule und der Nachmittagsbetreuung 

(85.400 �¼��, bei den Baugesuchgebühren (30.000 �¼���� �V�R�Z�L�H��bei der Nutzungsentschädigung 

Wohnungslose und Nachfolgeunterbringung (161.000 �¼�����Hrgeben.  

Die Steigerungen bei den Nutzungsgebühren der verlässlichen Grundschule und 

Nachmittagsbetreuung sollen nach jahrelanger Stagnation entsprechend dem 

Konsolidierungskonzept aus 2022 zu einem verbesserten Kostendeckungsgrad führen. 

Auch für die Nutzung des Mittagstisches ist eine Überarbeitung angedacht. Die summarisch 

aufgeführten restlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren des 

Ordnungsamtes (130.000 �¼) und des Passwesens (160.000 �¼) sowie den Parkgebühren 

(60.000 �¼) zusammen.  

  

2019 2020* 2021* 2022** 2023*** 2024*** 2025*** 2026***

Benutzungsgebühren 
Abwasserbeseitigung

2.962.015 2.936.587 2.959.476 3.220.000 3.220.000 3.230.000 3.230.000 3.230.000

Kindergartengebühren 626.467 400.052 512.594 0 0 0 0 0

Benutzungsgebühren Verl. 
GS + 
Nachmittagsbetreuung

277.055 192.712 343.000 364.000 449.400 449.400 449.400 449.400

Mittagstisch Schulen + 
Kindergärten

236.870 152.559 103.060 66.500 69.000 69.000 69.000 69.000

Baugesuchsgebühren 454.293 299.313 457.012 350.000 380.000 380.000 380.000 380.000

Nutzungsentschädigung 
Wohnungslose + 
Nachfolgeunterbringung

415.226 526.516 465.338 485.000 646.000 681.000 681.000 681.000

Benutzungsgebühren u. 
ähnl. Entgelte Friedhof

121.576 131.912 127.207 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

Kaufgrabgebühren 155.391 176.067 172.498 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000

Rest 516.716 382.507 756.900 786.300 776.300 776.300 776.300

Summe 2.962.015 4.815.718 5.522.692 5.547.400 5.855.700 5 .890.700 5.890.700 5.890.700

   *) = vorl. Jahresergebnis      **) = Planzahlen     ***) = Finanzplanung

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtun gen
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Nr. 6   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

Vorwiegend sind diesen Erträgen zuzurechnen: 

 

 

Im Finanzplanungszeitraum sinken die Gesamteinnahmen um 185.600 �¼, wobei die 

Mieteinnahmen für die Wohngebäude mit 157.200 �¼�� �G�D�U�D�Q�� �H�L�Q�H�Q�� �Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �$�Q�W�H�L�O�� �K�D�E�H�Q���� 

Zurückzuführen ist dies auf die angedachte Veräußerung von Mietwohnungen. 

In Summe fehlen gegenüber dem Vorjahr bereits 156.100 �¼���� �'�L�H�V�� �L�V�W�� �E�H�J�U�•�Q�G�H�W�� �G�X�U�F�K��

verminderte Einnahmen bei den Mieten der Wohngebäude (- 22.000 �¼), bei den Erbbauzinsen 

der Hockenheim-Ring GmbH (-19.000 �¼), bei den Einnahmen aus Verkauf beim Kulturhaus 

Pumpwerk (-30.000 �¼����sowie bei den Veranstaltungen beim Kulturhaus Pumpwerk (-56.000 �¼), 

bei den Verkaufserlösen Klärgas (�± 50.000 �¼) und bei den Erstattungen von Gemeinden und 

Gemeindeverbänden bei der Senioren und Altenarbeit (�± 72.000 �¼).  

Durch die Kooperation der Stadthalle mit dem Pumpwerk entfallen bei dieser Kostenstelle alle 

Sachkonten und das Defizit, das die Stadthallen-Betriebs-GmbH erwirtschaftet, wird mittels 

einer Zuweisung dargestellt. 

 

Außer den aufgeführten Wohnungsmieten fallen hier noch Mieteinnahmen für die Kleingärten  

sowie für die Stadthalle an. 

Darüber hinaus werden auf diesen Sachkonten die allgemeine Pacht, Ackerpacht und 

Gartenpacht, die Verkaufserlöse und die Einnahmen aus Veranstaltungen und Kursen verbucht.  

   

2019 2020* 2021* 2022** 2023*** 2024*** 2025*** 2026***

Mieten Wohngebäude 330.632 368.128 393.592 400.000 378.000 220.800 220.800 220.800

Nebenkostenabrechnung 
Wohngebäude

107.042 106.756 129.218 115.000 115.000 64.000 64.000 64.000

Erbbauzinsen 791.113 772.814 789.780 818.500 807.700 808.600 806.100 830.000

Rest 231.767 355.563 337.100 213.800 214.100 214.100 214.100

Summe 1.228.787 1.479.465 1.668.153 1.670.600 1.514.500 1 .307.500 1.305.000 1.328.900

   *) = vorl. Jahresergebnis      **) = Planzahlen     ***) = Finanzplanung

Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte
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Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage  
 

 
 
Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um Leistungen, die die 

Feuerwehr, der Bauhof und die Verwaltung gegenüber der Stadthallen-Betriebs GmbH, den 

Stadtwerken und der Hockenheim-Ring GmbH erbringen und entsprechend in Rechnung 

stellen. 

Die Schwankungen in den einzelnen Jahren sind im Wesentlichen durch verminderte Ansätze 

bei der Erstattung von Feuerwehrkosten von verbundenen Unternehmen (-50.000 �¼�� ab 2024, 

der Senioren- und Altenarbeit ab 2023 (-72.000  �¼���� �V�R�Z�L�H�� �E�H�L�� �G�H�U��summarischen 

Zusammenstellung der restlichen Kostenerstattungen entstanden. 

Bei den letztgenannten Erträgen verändern sich die Erstattungen vom Bund ab 2023 ff 

(+41.000 �¼; +286.000  �¼; -53.000 �¼; -226.000 �¼�����V�R�Z�L�H���H�L�Q�H���H�L�Q�P�D�O�L�J�H�Q���(�U�V�W�D�W�W�X�Q�J���Y�R�Q���S�U�L�Y�D�W�H�Q��

Unternehmen bei der Hockenheim-Ring GmbH in 2023 (+100.000 �¼������ 

 
Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge  

Diese Erträge (69.000 �¼����setzen sich aus Zinsen der Hockenheim-Ring GmbH für die gewährten 

Gesellschafterdarlehen sowie der Stadtwerke für bewilligte Kassenkredite und den 

Zinseinnahmen bei Kreditinstituten zusammen. Da die Hockenheim-Ring GmbH zu Beginn des 

Jahres ein Gesellschafterdarlehen außerordentlich tilgt, reduzieren sich entsprechend die 

Zinserträge. 

 

 

2020* 2021* 2022** 2023*** 2024*** 2025*** 2026***

Erstattungen von Reilingen 
Abwasserbeseitigung

338.548 321.391 360.000 345.000 360.000 360.000 360.000

FFW Erstattungen von verb. 
Unternehmen 

40.843 63.399 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000

Verwaltung Erstattungen von verb. 
Unternehmen, VHS 

345.504 352.620 421.400 403.600 391.600 391.600 391.600

Senioren- und Altenarbeit 71.763 5.698 72.000 0 0 0 0

Betreuung u. Förder. Integrat. 
Flüchtl.

129.861 135.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Techn.Betriebsdienste Erstattungen 
von verb. Unternehmen

168.217 125.000 125.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Techn.Betriebsdienste Erstattungen 
von übrigen Bereichen

0 50.700 80.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Rest 293.933 756.562 125.200 274.300 448.300 395.800 183.800

Summe 1.388.669 1.810.370 1.503.600 1.542.900 1.669.900 1 .617.400 1.405.400

   *) = vorl. Jahresergebnis      **) = Planzahlen     ***) = Finanzplanung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
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Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  

Bei dieser Einnahmeart werden die eigenen Ingenieurleistungen beim Hoch- und Tiefbau sowie 

bei der Stadtplanung veranschlagt und gebucht. Auch die investiven Eigenleistungen der 

technischen Betriebsdienste sind hier eingeplant. In Summe ergeben sich Erträge 

i. H. v. 400�����������¼. Im Vorjahresvergleich verbessert sich der Gesamtbetrag i. H. v.1,3 Mio. �¼���X�P��

161.000 �¼�����,�P���)�R�O�J�H�M�D�K�U���L�V�W���V�R�J�D�U���H�L�Q���$nstieg von 200.000 �¼���H�L�Q�J�H�S�O�D�Q�W���� 

 

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge  

Nach einer Reduktion der Gesamtsumme (-398.600 �¼�����L�P���9�R�U�M�D�K�U, steigen die Erträge wieder 

an (+161.000 �¼������Im Wesentlichen ist diese Entwicklung auf ein Gerichtsurteil, das die 

Nachzahlungszinsen in der bisher veranschlagten Höhe (p. a. 6 %) nicht mehr als zulässig 

erklärt hat. Dies führt dazu, dass in 2022 und 2023 bereits vereinnahmte Nachzahlungszinsen 

zurückzuzahlen sind. Dies führt zu einem negativen Einnahmeansatz (-150.000 �¼), der die 

Einnahmesituation gegenüber dem Vorjahr (-250.0000 �¼���� �]�Z�D�U�� �Y�H�U�E�H�V�V�H�U�W���� �D�E�H�U�� �G�H�Q�Q�R�F�K��

deutlich hinter den bisher üblichen Einnahmen (+106.000 �¼) zurück liegt. Ab dem Jahr 2024 

sind für die Nachzahlungszinsen jeweils 50.000 �¼���H�L�Q�J�H�S�O�D�Q�W����Des Weiteren unterliegen die von 

den Werken voll erwirtschafteten Konzessionsabgaben einer Steigerung von 40.000 �¼���X�Q�G���G�L�H��

Bußgelder weisen Zuwächse von 20.000 �¼ auf.  

Die einzelnen Entwicklungen verdeutlicht nachfolgende Zusammenstellung: 

 

 

 

  

2019 2020* 2021* 2022** 2023*** 2024*** 2025*** 2026***

Konzessionsabgaben 746.233 724.410 761.457 720.000 760.000 760.000 760.000 760.000

Bußgelder 358.660 314.720 246.417 350.000 370.000 370.000 370.000 370.000

Säumniszuschläge, 
Mahngebühren und ähnl.

63.828 241.285 82.394 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Nachzahlungszinsen 640.678 762.889 106.627 -250.000 -150.000 50.000 50.000 50.000

Provisionen aus 
Bürgschaften Hori

162.093 162.093 162.093 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000

Rest 29.866 39.147 16.900 17.900 17.900 17.900 17.800

Summe 1.971.492 2.235.263 1.398.135 1.098.900 1.259.900 1 .459.900 1.459.900 1.459.800

   *) = vorl. Jahresergebnis     **) = Planzahlen     ***) = Finanzplanung

Sonstige ordentliche Erträge 
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2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt 

 

 

 
 
Nr. 12 + Nr. 13  Personal- und Versorgungsaufwendungen 
  

 

 
 

2019 2020* 2021* 2022** 2023** 2024** 2025** 2026**

4* 15.440.211 15.222.585 15.732.951 17.341.200 19.817.400 20.516.700 21.099.400 21.553.300

siehe Erläuterung -380.000

Summe 15.060.211 15.222.585 15.732.951 17.341.200 19.817.400 20.516.700 21.099.400 21.553.300

Veränderungen 
gegenüber dem VJ

653.509 162.374 510.366 1.608.249 2.476.200 699.300 1.282.000 1.036.600

Veränderungen gegen-
über dem VJ in Prozent

4,8 1,1 3,4 10,2 14,3 3,5 6,2 4,9

In den Jahren 2017 - 2019 sind die Ausgaben für "Sonstige Personal- und Versorgungsaufw."   (NKHR sonstige ordentliche Aufwendungen 4411)

�X�Q�G�������$�X�I�Z�����I�����H�K�U�H�Q�D�P�W�O���X�����V�R�Q�V�W���7�l�W�L�J�N�H�L�W�������1�.�+�5���V�R�Q�V�W�L�J�H���R�U�G�H�Q�W�O�L�F�K�H���$�X�I�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q���������������P�L�W���F�D�����������������������¼���H�Q�W�K�D�O�W�H�Q��

   *) = vorl. Jahresergebnis      **) = Planzahlen     ***) = Finanzplanung

Personal- und Versorgungsaufwendungen
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Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.476.200 �¼����

entsprechend 14,3 %, auf insgesamt 19,8 Mio. �¼ an. Im weiteren Verlauf betragen die 

Zuwächse 3,5 % (2024), 6,2 % (2025) und 4,9 % (2026).  

 

Den im Jahr 2022 eingetretenen inflationären zweistelligen Preissteigerungen folgen nach allen 

Expertenmeinungen im laufenden Jahr entsprechende Tarifsteigerungen. Diese Auffassung 

fand bereits bei der Haushaltsplanung in Form von prognostizierten Tariferhöhungen über 7,5 % 

im Haushalt Berücksichtigung. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Tarifforderungen 

von Verdi für den öffentlichen Dienst, die für die rund 2,5 Mio. Beschäftigten von Bund und 

Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 %, mindestens aber 500 �¼���P�W�O��, bei einer 

Laufzeit von 12 Monaten, fordern.  

Außerdem hat der Landtag von Baden-Württemberg durch das Gesetz über die Anpassung von 

Dienst- und Versorgungsbezügen und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften bereits am 

09.11.2022 verschiedene Maßnahmen, die überwiegend zum 01.12.2022 in Kraft treten, für die 

Beamten beschlossen.  

Das Gesetz sieht hierbei eine zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des letzten 

Tarifergebnisses auf die Beamten vor. Zudem werden das Eingangsamt des gehobenen 

Dienstes sowie bestimmte Ämter des mittleren Dienstes angehoben und die Erfahrungsstufen 

sowie die Familienzuschläge neu strukturiert. Personalveränderungen sind insbesondere in den 

Bereichen Bauen und Wohnen (Bauhof), Finanzen (Liegenschaften) und den Stadtwerken 

vorgesehen. Die Vollzeitstellenanteile betragen aktuell bei der Stadtverwaltung 280,87 (inkl. 

26,69 Beamt/-innen) und bei den Stadtwerken 93,20 (inkl. 1 Beamtin). 

Diese Gemengelage führt zu den geschilderten Steigerungen.  

 

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, ohne die inneren Verrechnungen 

und kalkulatorischen Kosten, verteilt sich nach dem neuen Haushaltsrecht auf die Positionen 14 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 sonstige ordentliche Aufwendungen. 

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gemäß der neuen Sachkontenzuordnung 

noch die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten hinzugekommen. Im Gegenzug sind 

die Aufwendungen aus Bankguthaben (doppisch bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen) 

sowie die Ausbuchung von Kleinbeträgen (doppisch bei den Abschreibungen) entfallen. Dessen 

ungeachtet sind dennoch, soweit wie möglich, bei diesen Kontengruppen Vergleiche mit den 

Vorjahren gezogen worden. Der nachfolgenden tabellarischen Übersicht ist die Verteilung der 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf die einzelnen Kontengruppen in den letzten 

Jahren zu entnehmen.  
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Nachdem im Vorjahr bei der Planung eine Steigerung von 12,1 % eintrat, sind für das laufende 

Jahr weitere zusätzlich Mittel i. H. v. 5,6 % vorgesehen, sodass insgesamt 15,5 �0�L�R���� �¼�� �]�X��

finanzieren sind. Diese verringern sich jedoch im weiteren Verlauf der Finanzplanung auf 

12,6 Mio. �¼�� 

Größere Zuwächse sind bei der Unterhaltung (458.000 �¼) sowie der Grundstücks-

bewirtschaftung (868.000 �¼) eingetreten. Dem gegenüber stehen Reduzierungen bei den 

Beschaffungen (-229.000 �¼) sowie den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (-212.000 �¼).  

Die bemerkenswerte prozentuale Steigerung erfährt hierbei die Grundstücksbewirtschaftung mit 

31,0 Prozentpunkten.  

 

TEuro 2015° 2016° 2017° 2018° 2019° 2020* 2021* 2022** 2023** 2024** 2025** 2026**

Unterhaltung 3.839 3.786 5.086 4.506 5.256 7.029 6.359 6.232 6.690 6.855 5.645 4.756

Beschaffungen 385 481 545 786 695 926 976 1.903 1.674 1.075 989 980

Mieten, Pachten und 
Erbbauzinsen

176 240 285 314 393 356 345 767 555 555 555 548

Grundstücks-
bewirtschaftung

2.144 2.176 2.265 2.341 2.729 2.683 2.745 2.804 3.672 3.726 3.751 3.775

Leasing 28 28 28 28

Haltung von Fahrzeugen 221 240 214 236 207 191 221 266 249 247 247 247

Dienst- + Schutzkleidung,
Aus- u. Fortbildung, 
Umschulung

186 214 272 267 254 301 358 351 348 310 306 299

Zwischensumme 6.951 7.137 8.667 8.450 9.534 11.486 11.004 1 2.323 13.216 12.796 11.521 10.633

Sonst. Aufwendungen für 
Sach- + Dienstleistungen

1.393 1.608 1.690 1.602 1.330 1.315 1.289

Schulen, Kindergärten, 
Jugendeinrichtungen

163 502 692 704 704 704 704

Summe 13.042 13.114 14.705 15.522 14.830 13.540 12.626

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 ° = Rechnungsergebnis  * = vorl. Jahresergebnis     ** = Planzahlen  
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Treiber ist hierfür hauptsächlich die Kostenexplosion bei den Energiekosten. Schlagen die 

Heizleistungen im Vorjahr noch mit 621.500 �¼�� �]�X�� �%�X�F�K�H���� �V�L�Q�G�� �Lm laufenden Jahr bereits 

1.090.200 �¼��aufzuwenden. Dies entspricht einer Steigerung von 75 % und absoluten 468.700 �¼���� 

Darüber hinaus unterliegen die Stromkosten inklusiv den Wasserkosten einer Steigerung von 

50 %. Dies führt zu zusätzlichen Mittelaufwendungen i. H. v. 450.700 �¼�� �D�X�I�� �L�Q�V�J�H�V�D�P�W��

1.351.200 �¼.  

Diese beiden Kostensteigerungen von insgesamt 919.400 �¼�� �V�L�Q�G�� �L�P�� �J�H�V�D�P�W�H�Q��

Finanzplanungszeitraum bereitgestellt und belasten jedes Jahr das ordentliche Ergebnis.  

Bei der Beschaffung gelten nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen 

neue Zuordnungsvorschriften (investiv oder konsumtiv), die in den einzelnen Jahren zu 

stärkeren Schwankungen führen.  

Der Rückgang bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen hängt ursächlich mit dem geplanten 

Verkauf von Wohnungen zusammen. Die Entwicklung der Unterhaltung ist nachfolgend noch 

eingehender beleuchtet. 

 

 

 

 

Die vorangestellte Grafik zeigt den Verlauf sowohl bei der Veranschlagung als auch im Ergebnis 

an. Deutlich erkennbar sind ab dem Jahr 2018 nicht verbrauchte Mittel (Differenz zwischen 

gelber und blauer Linie).  



XLIX  
  
 
 

Erst im Jahr 2021 werden die verfügbaren Mittel verbraucht und in 2022 wird im 

Rechnungsergebnis wieder eine größere Differenz erwartet. 

Natürlich erschwert diese Differenz die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes und sollte 

deshalb über realistischere Planungen minimiert werden. 

Wie bei der Beschaffung sind Zuwächse bei der Unterhaltung in den genannten Zeiträumen 

teilweise auf neue Zuordnungsvorschriften (investiv oder konsumtiv) sowie auf einen 

vorhandenen Unterhaltungsstau zurückzuführen. 

Dessen ungeachtet waren die Aufwendungen für die Unterhaltung in den letzten Jahren im 

ersten Planentwurf viel zu hoch und mussten durch verschiedene Haushaltsberatungen auf das 

erforderliche Volumen angepasst werden. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass die 

Grenze bei der personellen Umsetzung zwischen 6 Mio. �¼ und 7 Mio. �¼ liegt, was in Zukunft bei 

der Erstplanung entsprechend zu berücksichtigen ist.  

 

Nr. 15 Abschreibungen 

Bilanzielle Abschreibungen i. H. v. 7,0 Mio. �¼, die sich im Finanzplanungszeitraum durch 

Neuinvestitionen auf 8,2 Mio. �¼��steigern, verursacht das unbewegliche und bewegliche 

Vermögen.  Nach dem neuen Haushaltsrecht werden diese Aufwendungen nicht mehr als 

innere Verrechnungen, und damit kostenneutral gebucht, sondern belasten als Aufwand das 

Gesamtergebnis. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass den Abschreibungen die 

Auflösung der Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse i. H. v. 2,2 Mio. �¼���J�H�J�H�Q�•�E�H�U���V�W�H�K�H�Q�����V�R��

dass sich die saldierte Belastung im laufenden Jahr auf 4,9 Mio. �¼���U�H�G�X�]�L�H�U�W����Diese Systematik 

führt zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu einer Belastung des ordentlichen Ergebnisses 

i. H. v. 5,9 Mio. �¼�� 

Bei der Einführung des NKHR lagen diese noch bei 3,8 Mio. �¼�����'�L�H�V���]�H�L�J�W���G�H�X�W�O�L�F�K die Belastung 

von Neuinvestitionen auf das ordentliche Ergebnis.  
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Nr. 16   Zinsen und ähnliche Aufwendungen  

Betragen die Zinsaufwendungen im laufenden Jahr noch 360.900 �¼�����V�W�H�L�J�H�Q���G�L�H�V�H���E�L�V���]�X�P���(�Q�G�H��

des Finanzplanungszeitraums auf 1.314.500 Mio. �¼���D�Q�����'�L�H�V���K�l�Q�J�W���P�L�W��den hohen Investitionen, 

einem zu niedrigen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt und dem dadurch 

erforderlichen Abbau der Liquidität im ersten Jahr zusammen. Die Investitionen müssen 

überwiegend durch Kredite finanziert werden, die aber mittlerweile nicht mehr zu den bisherigen 

sehr niedrigen Zinskonditionen abgeschlossen werden können.  

 

Dafür entfallen, durch die Entwicklung auf dem Zinsmarkt, in Zukunft die in den letzten Jahren 

zu zahlenden Verwahrentgelte, eine positive Umschreibung von Negativzinsen.  

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

-77.000 -187.000 -118.000 -187.000 -232.000 -272.000 -291.000 

-2.631.000 -3.263.500 -2.652.000 -3.263.500 -3.758.000 -4.014.000 -4.082.000 

-2.708.000 -3.450.500 -2.770.000 -3.450.500 -3.990.000 -4.286.000 -4.373.000 Summe Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 2

kalkulatorische Kosten (9811.0000 Zinsen)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

3161.0000 6.000 6.000 22.000 22.000 22.000 22.000

3161.1000 886.900 886.900 1.065.900 1.124.900 1.138.900 1.122.900

3162.0000 1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.084.000 1.092.000 1.092.000

Summe 1.889.000 1.974.900 1.974.900 2.169.900 2.230.900 2 .252.900 2.236.900

4700.0000 -5.661.900 -6.106.900 -7.045.901 -7.045.900 -7.302.900 -7.565.900 -8.162.900 

Belastung ordentliches Ergebnis -3.772.900 -4.132.000 -5.071.001 -4.876.000 -5.072.000 -5.313.000 -5.926.000 

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibun gen und Auflösungen

Aufl. aus Zuweisungen Bund

Aufl. aus Zuweisungen Land

Aufl. aus Beiträgen

807.000

Auflösung von Sonderposten

Bilanzielle Abschreibungen
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Nr. 17 Transferaufwendungen 

Unter Transferaufwendungen versteht man die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke sowie die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage). 

Die Entwicklung der einzelnen Zuschüsse und Zuweisungen sowie der Umlagen ist der 

nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die wesentlichen Transferaufwendungen sind im 

Anschluss graphisch dargestellt und näher erläutert.  

 

 

RG 2020 RG 2021 HH 2022 HH 2023 HH 2024 HH 2025 HH 2026
Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz 17.593,27 20.598,34 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN 6.618,45 3.700,86 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Zusch. an übrige Bereiche; Musikschulen 162.400,44 151.434,87 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000
Zusch. an übrige Bereiche; Volkshochschulen 66.248,99 65.200,57 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Zusch. Stadtbus; Förd. d.öffentl. Personennahverk. 157.404,72 170.131,36 170.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Zusch. Regionalbus; Infektionssch. v. Bediensteten 0,00 396.896,91 446.000 481.000 480.000 480.000 480.000
Zuw. an Gde; Betreu.+ Förder. Integrat. Flüchtl. 115.200,00 0,00 116.500 116.500 116.500 116.500 116.500
Zuw. an Gemeinden Vialytics 0,00 241.455,28 0 0 0 0 0
Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH 350.000,00 350.000,00 350.000 520.000 460.000 460.000 460.000
Verlustabdeckung Stadthallen GmbH 1.050.000,00 634.833,43 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Verlustabdeckung Pumpwerk 0,00 0,00 0 252.300 252.300 252.300 252.300
Zusch. an priv. Unternehmen; Kompostieranlage 14.849,89 5.834,91 8.000 0 0 0 0
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike; Tourismus + Mobil. 19.317,76 17.832,96 18.000 3.000 0 0 0
Zusch. Essen Schülermensa; Schülermensa 10.483,00 -4.649,00 10.000 0 0 0 0
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V. 48.621,00 55.821,92 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förderung der Kultur 3.000,00 2.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förd. der Wohlf.pflege 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Zusch. an übrige Bereiche; Schülerhort 65.079,20 53.008,10 65.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Spenden; Brandschutz 35,00 0,00 0 0 0 0 0
Spenden;Verw.d. soz. Angelegenheiten 4.143,14 0,00 0 0 0 0 0
Bürgerschaftliches Engagement; Steuerung 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Bürgerschaftliches Engagement; Repräsentationen 718,35 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Zusch. sonst. soz. Einricht.; Förd.der Wohlfahrtspfl. 8.248,92 12.420,42 4.000 13.200 13.200 13.200 13.200
Zusch. Stadtmarketing; Wirtschaftsförderung 185.846,93 137.592,63 287.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Zusch. Kinderschutzbund; Förd. der Wohlf.pflege 0,00 0,00 25.300 0 0 0 0
Zusch. Erziehungsberatung; Förd. der Wohlf.pflege 16.836,49 17.249,88 19.500 21.700 21.700 21.700 21.700
Zusch. Sprach-/Hausaufg.betr.; Förder. d. Wohlf.pflege 5.694,24 0,00 5.700 6.000 6.000 6.000 6.000
Zusch. Lebenshilfe Schwetz.; Förd. d. Wohlf.pflege 7.809,42 9.189,28 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Zusch. Altenheim; Senioren- und Altenarbeit 16.329,16 16.329,16 16.400 18.000 18.000 18.000 18.000
Zusch. Beratungsst. Suchtkranke; Förd. d. Wohlf.pflege 8.592,93 8.059,59 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300
Zusch. an Freiwillige Feuerwehr; Brandschutz 6.000,00 6.000,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 8.663,60 9.132,06 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000

Transferleistungen
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RG 2020 RG 2021 HH 2022 HH 2023 HH 2024 HH 2025 HH 2026
Zusch. an Vereine und Verbände; Rettungsdienst 0,00 0,00 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Musikpflege 15.315,00 15.280,00 18.500 20.000 20.000 20.000 20.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. der Kultur 5.970,00 6.270,00 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Zusch. an Vereine und Verbände;  Förd. d. Wohlf.pflege 3.300,00 3.300,00 0 0 0 0 0
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. des Sports 112.748,58 117.855,22 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Zusch. an Vereine + Verb.; Natursch. + Landsch.pflege 800,00 800,00 800 0 0 0 0
Zusch. für Konzerte; Musikpflege 0,00 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Musikpflege 0,00 1.071,25 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. der Kultur 9.882,28 5.712,60 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. des Sports 0,00 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.der Kultur 490,58 630,58 500 500 500 500 500
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.des Sports 33.311,47 33.311,47 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Zusch.für Veranstaltungen; Förderung des Sports 0,00 0,00 100 100 100 100 100
Zusch.für Veranstalt.; Straßen, Wege u. Plätze 0,00 0,00 0 0 0 0 0

Summe Vereinsförderung 181.817,91 184.231,12 195.000 197. 600 197.600 197.600 197.600

Zusch.an Träger; Südstadt-Kindergarten 0,00 0,00 116.000 128.000 128.000 128.000 128.000
Zusch.an Träger; Parkkindergarten 1 0,00 0,00 139.000 178.000 178.000 178.000 0
Zusch.an Träger; Friedrich-Fröbel-Kindergarten 0,00 0,00 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000
Zusch.an Träger; Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89 1.064.001,00 1.276.172,36 1.280.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
Zusch.an Träger; Kindergarten Heidelberger Str. 91 444.390,62 408.235,91 0 0 0 0 0
Zusch.an Träger; Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41 0,00 0,00 925.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Zusch.an Träger; Neubau Kiga Reiterplatz 0,00 0,00 0 0 0 0 1.100.000
Zusch.an Träger; Waldkindergarten HD Str. 95 0,00 0,00 150.000 185.000 185.000 185.000 185.000
Zusch.an Träger; Förderung von Kindertagesstätten 2.996.666,13 0,00 0 0 0 0 0
Zusch.an übrige Bereiche; Förd.v. Kindertagestätten 131.250,00 0,00 0 0 0 0 0
Zusch.an Träger Waldkindergarten 0,00 0,00 100.000 0 0 0 0
Zusch.an St. Josef Kindergarten 0,00 907.790,63 900.000 990.000 990.000 990.000 990.000
Zusch. an St. Maria Kindergarten 0,00 884.744,58 900.000 990.000 990.000 990.000 990.000
Zusch.an Friedrich-Heun-Kindergarten 0,00 396.617,28 460.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Zusch.an Kindergarten Sonnenblume 0,00 633.973,39 630.000 690.000 690.000 690.000 690.000
Zusch.an Kinderkrippe Postillion 0,00 565.572,46 445.000 490.000 490.000 490.000 490.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Südstadt-Kiga 0,00 17.777,13 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Parkkiga 1 0,00 17.777,13 24.000 24.000 24.000 24.000 0
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Fröbel-Kiga 0,00 17.777,13 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; NB Kiga Reiterplatz 0,00 0,00 0 0 0 0 24.000
Zusch. an Postillion f. Vertret.pool; Südstadt-Kiga 0,00 71.108,50 81.600 90.000 90.000 90.000 90.000
Zusch. an Postillion für Vertretungspool; Parkkiga 1 0,00 71.108,50 81.600 100.000 100.000 100.000 0
Zusch. an Postillion für Vertret.pool;  Fröbel-Kiga 0,00 71.108,50 81.600 90.000 90.000 90.000 90.000
Zusch. an Postillion für Vertretungspool; NB Kiga Reiterp 0,00 0,00 0 0 0 0 30.000
Interkomm. FAG; Förd. v. Kindertagesstätten 21.781,72 72.869,54 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Su. Kindertagesstätten Zuweisungen + Zuschüsse 4.658.089, 47 5.412.633,04 6.592.800 7.134.000 7.134.000 7.134.000 7.986.000

Gewerbesteuerumlage 1.842.056,28 1.190.753,44 1.400.000 1.470.000 1.500.000 1.550.000 1.590.000
Finanzausgleichsumlage 7.762.271,70 7.555.499,10 8.970.000 8.660.000 8.980.000 8.680.000 8.680.000
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. -verbände 9.154.233,59 8.410.318,50 9.510.000 9.510.000 9.720.000 9.560.000 9.510.000

Summe Umlagen 18.758.561,57 17.156.571,04 19.880.000 19. 640.000 20.200.000 19.790.000 19.780.000

Gesamtsumme Transferaufwendungen 25.954.203,85 25.133.50 8,73 29.274.500 30.120.600 30.617.600 30.208.600 31.051.600

Transferleistungen
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Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten  

Die Träger der Kindergärten inklusive dem interkommunalen Finanzausgleich unterliegen wie 

in den Vorjahren sowohl 2023 als auch 2026 einer bemerkenswerten Steigerung. So wird im 

laufenden Planungsjahr ein erneuter Anstieg um 541.200 �¼���D�X�I insgesamt 7,1 Mio. �¼���H�U�Z�D�U�W�H�W���� 

Hierbei sind die Steigerungen im laufenden Jahr auf Kostensteigerungen bei den einzelnen 

Kindergärten zurückzuführen, die nicht durch Elternbeiträge ausgeglichen werden. Die 

Steigerung im letzten Finanzplanungsjahr wird durch den Neubau des Parkkindergartens auf 

dem Reiterplatz verursacht. Da dieser deutlich mehr Gruppen enthalten wird, steigert sich 

entsprechend der Zuschussbetrag. Hierbei ist die weitere Entwicklung im Rechnungsergebnis 

zu beobachten, auch im Kontext der Anpassung der Elternbeiträge. 
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Weitere Zuschüsse 

Ebenfalls einer Steigerung unterliegen die weiteren Zuschüsse. Hier führt die kostenechte 

Berechnung der Bauhofleistungen bei der Parkanlagen GmbH und beim HMV zu entsprechend 

erhöhtem Zuschussbedarf bei diesen Einrichtungen. So benötigt die Parkanlagen GmbH im 

laufenden Jahr zusätzliche Mittel i.H. v. 170.000 �¼�� �X�Q�G���I�•�U�� �G�Hn HMV sind 63.000 �¼�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K��

bereitgestellt.  

Darüber hinaus werden die kulturellen Einrichtungen neu strukturiert, sodass die Ausrichtung 

des Pumpwerks ab 2023 die Stadthallen-Betriebs GmbH verantwortet. Aus diesem Grund 

werden viele Sachkosten nicht mehr beim Produkt Kultur Pumpwerk dargestellt, sondern als 

Verlustabdeckung ausgewiesen (252.300 �¼������ 

Weitere Zuschüsse erhalten unsere Nachbargemeinden für die Betreuung von Flüchtlingen 

(116.500 �¼���� die Stadtbuslinie (220.000 �¼������ �G�L�H�� �5�H�J�L�R�Q�D�O�E�X�V�O�L�Q�L�H�� ����������000 �¼������ �G�L�H��Volks- und 

Musikschule (226.000 �¼������ �G�H�U�� �6�F�K�•�O�H�U�K�R�U�W�� �������������� �¼���� �X�Q�G�� �G�L�H�� �6�W�D�G�W�K�D�O�O�H�Q-Betriebs GmbH 

(700.000 �¼������ 

Für die Vereinsförderung sind insgesamt 198.100 �¼���E�H�U�H�L�W�J�H�V�W�H�O�O�W���� 
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Gewerbesteuerumlage 

Von den erwarteten Gewerbesteuer-IST-Einzahlungen des laufenden Jahres ist die Höhe der 

Gewerbesteuerumlage abhängig. 

Die Höhe des örtlichen Hebesatzes ist hierbei belanglos, da die vereinnahmten Mittel durch 

diesen dividiert und anschließend mit dem aktuellen Umlagesatz von 35,0 Prozentpunkten 

multipliziert werden. Aufgrund der nach wie vor positiven Erwartungshaltung bei den 

Gewerbesteuereinnahmen steigt die Umlage entsprechend von 1,4 Mio. �¼�� �D�X�I�� ����47 Mio. �¼�� �L�P��

laufenden Jahr an. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums belaufen sich die abzuführenden 

Mittel auf 1,59 �0�L�R�����¼��  

 

FAG-Umlage 

Im Finanzplanungszeitraum unterliegt die FAG-Umlage starken Schwankungen. Gegenüber 

dem Vorjahr sind 310.000 �¼���Z�H�Q�L�J�H�U���E�H�U�H�L�W���]�X���V�W�H�O�O�H�Q�����Z�R�U�D�X�V sich eine zu finanzierende Umlage 

i. H. v. 8,7 Mio. �¼���H�U�J�L�E�W���� 

Im folgenden Jahr steigt die Umlage auf Vorjahresniveau mit 9,0 Mio. �¼�� �D�Q�� �X�Q�G�� �V�L�Q�N�W�� ����������

wieder um 300.000 �¼���� 

Zurückzuführen sind diese starken Schwankungen auf die Pendelwirkungen im FAG.  

 

Kreisumlage 

Gleichartigen Schwankungen unterliegt die Kreisumlage, da ebenfalls die Steuerkraftsumme 

des Vorvorjahres Basis für die Bemessung ist. Deshalb verlaufen auch beide Umlagen 

annähernd parallel. Bei der Kreisumlage ist jedoch zusätzlich zu berücksichtigen, dass der 

Umlagesatz im Vorjahr 24,5 Prozentpunkte betrug und ab dem laufenden Jahr mit 

25,0 Prozentpunkten gerechnet wurde. 

Obwohl der Umlagesatz angehoben wurde, erhöht sich die Zahlung an den Kreis mit 9,51 Mio. �¼��

im laufenden Jahr nicht. 

 

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Nach einem auffälligen Anstieg im Vorjahr (+401.000 �¼�����P�•�V�V�H�Q���L�P���O�D�X�I�H�Q�G�H�Q���-�D�K�U���������������� �¼��

weniger bereitgestellt werden. Diese Reduktion ist auf geringere Bedarfe beim Klimaschutzziel 

(- 43.000 �¼������ �E�H�L�� �G�H�Q��Flächennutzungs- und Bebauungsplänen (- 70.000 �¼���� �V�R�Z�L�H�� �G�H�P��

�Ä�&�R�Q�W�U�D�F�W�L�Q�J�³���/�(�'-Beleuchtung (- 80.000 �¼�����]�X�U�•�F�N�]�X�I�•�K�U�H�Q���� 

�'�L�H�� �Ä�&�R�Q�W�U�D�F�W�L�Q�J�³-Mittel dienen einer gemeinsamem Umstellung der Straßenbeleuchtung mit 

den Stadtwerken auf LED´s, um dauerhaft Energiekosten einzusparen.  
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Im Folgejahr dezimieren sich die insgesamt benötigten Mittel um weitere 590.000 �¼�����+�L�H�U�E�H�L���V�L�Q�G��

auffällige Reduzierungen bei den Geschäftsausgaben (-336.000), beim Klimaschutzziel 

(-110.000 �¼�����V�R�Z�L�H���E�H�L���G�H�U���(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W���0�|�Uscher Weg (-50.000 �¼�����]�X���Y�H�U�R�U�W�H�Q���� 

 

Die als Rest dargestellten verfügbaren Mittel setzen sich im Wesentlichen aus der 

Leistungsvergütung für die Sinkkasten Reinigung (45.000 �¼������ �G�H�U Kanaluntersuchung 

(70.000 �¼������der Vergütung für den Gräberaushub (45.000 �¼����den Säumniszuschlägen  

(40.000 �¼�� sowie der Konzeption Stadtmarketing (55.000 �¼�����]�X�V�D�P�P�H�Q���� 

 

 

  

Teuro 2019° 2020* 2021* 2022** 2023** 2024** 2025** 2026**

Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. 
Tätigkeit; Steuerung, Wahlen, 
Brandschutz, Arbeitsschutz

505 243 349 330 365 300 300 300

Geschäftsausgaben 739 849 1.326 1.363 1.027 946 904

EDV-Kosten 367 382 387 500 500 500 500 500

Klimaschutzziel 25 63 54 158 115 5 5 5

Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne

99 26 35 120 50 50 50 50

Erweiterung Gewerbegebiet 
Mörscher Weg

0 0 0 50 50 0 0 0

Kanalreinigung 22 81 116 190 200 210 210 210

Klärschlammbeseitigung 235 231 241 230 230 230 230 230

Steuern, Versicher., 
Schadensfälle, Sonderabgaben

225 227 213 219 221 221 223 223

Abwasserabgabe; 
Abwasserbeseitigung

81 81 80 90 90 90 90 90

Contracting LED-Beleuchtung 240 160 160 160 160

Zwischensumme 1.559 2.073 2.324 3.453 3.344 2.793 2.714 2.6 72

Rest 667 1.024 976 937 880 936

Summe 2.991 4.477 4.320 3.730 3.594 3.608

Sonstige ordentliche Aufwendungen

 ° = Rechnungsergebnis  * = vorl. Jahresergebnis     ** = Planzahlen  
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Nr. 20 Ordentliches Ergebnis 

Die Einbeziehung des Werteverkehrs (Abschreibungen abzüglich Auflösungen) ist eine der 

wesentlichsten Änderungen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im 

Ergebnishaushalt. Dadurch ist sofort erkennbar, ob eine Kommune tatsächlich in der Lage ist, 

ihr Vermögen zu erhalten. Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg soll das 

Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung 

von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Abs. 3 bleibt unberührt.  

 

 

 

Sofern ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen 

aus Vorjahren, trotz Ausnutzung aller Sparmaßnahmen und Ausschöpfung aller 

Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses und der 

Überschussrücklagen nicht möglich ist, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre 

vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu 

verrechnen. Dieses darf nicht negativ sein. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verrechnung des ordentlichen Ergebnisses mit dem 

Basiskapital unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanungen 2020 bis 2022. 

 

 

 

 

 

2023 2024 2025 2026

Ordentliche Erträge 71.690.000 70.760.000 74.680.000 75.470.000

Ordentliche Aufwendungen -77.190.000 -77.960.000 -77.230.000 -78.320.000 

Ordentliches Ergebnis -5.500.000 -7.200.000 -2.550.000 -2.850.000 

Ergebnishaushalt 

2023 2024 2025 2026

Stand 01.01.lt. HH-Planung

2020 bis 2022

ord. Ergebnis lfd. -5.500.000 -7.120.000 -2.450.000 -2.830.000

Stand 31.12. -20.324.000 -27.444.000 -29.894.000 -32.724.000

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital

-14.824.000 -20.324.000 -27.444.000 -29.894.000
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Deutlich verbessert zeigt sich der Endstand zum 31.12.2025 unter Berücksichtigung der 

vorläufigen Ergebnisse 2020 und 2021 sowie des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 nach 

dem 3. Quartalsbericht. 

 

 

 

Weitere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis sind unter �ÄIII Blick auf das Haushaltsjahr 

2023 Nr.1.3 Gesamtübersicht Haushalt�³ zu finden. 

Um generell im laufenden Betrieb gegenüber der Planung ein positiveres ordentliches Ergebnis 

zu erzielen, sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen zu vermeiden sowie 

Einsparpotenziale aufzudecken.  

Aus diesem Grund wurden zur Überwachung der Budgets weitestgehend Budgeteinheiten nach 

der bisherigen Bewirtschaftungsbefugnis und der vorhandenen Organisationsstruktur, mit 

gegenseitig deckungsfähigen Ansätzen bei den Aufwendungen, gebildet. Die einzelnen 

Budgets sind ab der Seite 713 aufgeführt.  

Darüber hinaus ist zwingend auf die weitere Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zu 

achten. Sofern die optimistischen Planungen nicht eintreten, sind entsprechende Sperren bei 

den Aufwendungen angezeigt. Nachdem die städtischen Kindergärten ab 2022 in Kooperation 

mit Postillion betrieben werden, ist eine Gesamtdarstellung der Landes- und der städtischen 

Zuschüsse zielführend und ohne großen Aufwand möglich.  

  

2023 2024 2025 2026

ord. Ergebnis lfd. -5.500.000 -7.200.000 -2.550.000 -2.850.000 

Stand 31.12. 6.379.000 -821.000 -3.371.000 -6.221.000 

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital

Stand 01.01. lt. vorl. 
Ergebnis 2020/2021
Quartalsbericht 2022

11.879.000 6.379.000 -821.000 -3.371.000 
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Die nachfolgende Illustration verdeutlicht die stetig steigenden Aufwendungen für die 

Kindergärten im Stadtgebiet trotz der erfolgten Anpassungen der Gebühren. Dargestellt sind die 

Zuschüsse an die freien Träger, die Defizite der ehemalig städtischen betriebenen Kindergärten 

und der interkommunale FAG.  

 

 

 

Anhand der Grafik ist erkennbar, dass trotz einer Steigerung der absoluten Landeszuschüsse, 

die städtischen Aufwendungen deutlich stärker ansteigen, insbesondere in 2021. Im 

Finanzplanungszeitraum wachsen die aufzuwendenden städtischen Mittel von 7,0 Mio. �¼�� �D�X�I��

7,5 Mio. �¼���L�Q�������������D�Q�����,�P���O�H�W�]�W�H�Q���3�O�D�Q�X�Q�J�V�M�D�K�U���E�H�W�U�l�J�W���G�H�U���=�X�Z�D�F�Ks dann 1,1 Mio.  �¼�����Z�D�V���]�X��

einem Gesamtaufwand von 8,6 Mio. �¼���I�•�K�U�W�� 

Der Anstieg im Jahr 2021 hängt damit zusammen, dass im Vorjahr bereits das gegenüber der 

Planung verbesserte vorläufige Ergebnis dargestellt wird und in 2021 bei den städtischen 

Kindergärten wesentliche Kostenarten (Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, 

Transferaufwendungen) anstiegen. Die Veränderungen in 2026 sind dem neuen Kindergarten 

auf dem Reiterplatz geschuldet. Dieser hat mehr Gruppen als der bisherige Parkkindergarten, 

der mit der Inbetriebnahme aufgegeben wird. 

Nähere Ausführungen zu den Landeszuschüssen (Seite XXXIX) und den 

Transferaufwendungen (Seite LII - LIII) erfolgten bereits.  
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3. Gesamtfinanzhaushalt 

Eine auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des 

kaufmännischen Rechnungswesens stellt der Finanzhaushalt dar. Er enthält sämtliche Ein- 

und Auszahlungen einer Periode und dient der Liquiditätsbetrachtung. 

Damit stellt er eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung dar und gibt Einblicke in 

die kommunale Finanzlage. 

 

Im Wesentlichen gliedert sich das Finanzergebnis in die nachfolgenden 3 Bestandteile, die 

einer separaten Betrachtung unterzogen werden sollten: 

1. (Nr. 17) 

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit oder der Zahlungsmittelüberschuss des 

Ergebnishaushalts entspricht dem Cashflow aus laufender Tätigkeit und kann mit der 

kameralen Zuführungsrate verglichen werden. Es enthält alle zahlungsrelevanten 

Bestandteile des Ergebnishaushaltes. 

2. (Nr. 31) 

Das Ergebnis aus Vermögensgeschäften oder der Finanzierungsmittelüberschuss aus 

Investitionstätigkeiten zeigt gemeinsam mit dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder den �±bedarf, mit anderen Worten die 

Innenfinanzierungskraft der Gemeinde auf. 

3. (Nr. 35) 

Das Ergebnis aus Kreditgeschäften, die Differenz zwischen Einzahlungen aus der 

Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 

(Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit), stellt dagegen die Außenwirkung dar. 

 

Die Summe dieser drei Salden zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf. 

 

Hierbei hängt die notwendige Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes vom Bestand 

an liquiden Mitteln ab. Eine hohe Liquidität erfordert eine geringe Fremdfinanzierung und 

umgekehrt. Die erforderliche Höhe ist so festzulegen, dass die Liquiditätsentwicklung 

erfahrungsgemäß möglichst keine Finanzierung durch Kassenkredite erfordert (SOLL-

Liquiditätsreserve).   
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Die nachfolgende Tabelle zeigt in den einzelnen Finanzplanungsjahren die Veränderungen 

der drei Teile des Finanzmittelbestandes auf, wobei sich die geplante Änderung aus der 

Addition der drei Teilbereiche zum Jahresende berechnet. 

 

 

 

 

  

Nr. 17 Ergebnis aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

Nr. 31 Ergebnis aus 
Vermögensgeschäften

Nr. 35 Ergebnis aus 
Kreditgeschäften

Nr. 9 Einzahlungen aus 
Steuern, Gebühren, 

Entgelten etc.

Nr. 23 Einzahlungen aus 
Vermögensver-
äußerungen etc.

Nr. 33 Einzahlungen aus 
Kreditaufnahmen etc.

Nr. 16 Auszahlungen für 
Personal, Sachmittel, 

Betrieb etc.

Nr. 30 Auszahlungen für 
Vermögenserwerb, 

Baumaßnahmen etc.

Nr. 34 Auszahlungen für 
Kredite (Zinsen und 

Tilgung) etc.

Finanzergebnis

2023 2024 2025 2026

Nr. 17      Zahlungsmittelüberschuss                 
Ergebnishaushalt

-1.026.000 -2.536.000 2.363.000 2.676.000 

Nr. 31      Finanzierungsmittelüberschuss        
Investitionstätigkeit

-20.899.000 -17.553.000 -7.088.000 -4.258.000 

Nr. 35      Finanzierungsmittelüberschuss        
aus Finanzierungstätigkeit

5.248.000 20.158.000 4.758.000 1.574.000 

Nr. 36    Veranschlagte Änderung des 
                Finanzierungsmittelbestands 
                zum Ende des Haushaltsjahres

-16.677.000 69.000 33.000 -8.000 

Änderung des Finanzmittelbestandes
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Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts 

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Er wird somit aus den ordentlichen 

Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts abgeleitet.  

 

Hierzu müssen lediglich die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie 

nachfolgend geschehen, absaldiert werden.  

 

 

 

 

 

 

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ergibt sich durch Gegenüber-

stellung der Einzahlungen und der Auszahlungen. 

 

  

2023 2024 2025 2026

 ordentliche Erträge 71.690.000 70.760.000 74.680.000 75.470.000

 Auflösungen 3161.0000 + 3161.1000 + 3162.0000 2.171.900 2.238.900 2.252.900 2.236.900

 Ausbuchung Kleinbeträge 3591.0100 100 100 100 100

 Aktivierte Eigenleistungen 3711.0000 400.000 400.000 400.000 400.000

Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit 69.118.000 68.121.000 72.027.000 72.833.000

Abgleich Erträge Ergebnishaushalt mit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2023 2024 2025 2026

 ordentliche Aufwendungen -77.190.000 -77.960.000 -77.230.000 -78.320.000 

 Abschreibungen 4700.0000 -7.046.000 -7.303.000 -7.566.000 -8.163.000 

 Ausbuchung Kleinbeträge 4722.0100 0 0 0 0 

Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit -70.144.000 -70.657.000 -69.664.000 -70.157.000 

Abgleich Aufwendungen Ergebnishaushalt mit Auszahlu ngen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit

2023 2024 2025 2026

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69.118.000 68.121.000 72.027.000 72.833.000 

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit -70.144.000 -70.657.000 -69.664.000 -70.157.000 

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt -1.026.000 -2.536.000 2.363.000 2.676.000 

(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG) 1.152.000 1.142.000 1.142 .000 1.526.000

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt
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Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll gemäß den Kennzahlen 

zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung 

mindestens in Höhe der Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Diese sind in der 

vorangestellten Tabelle grau unterlegt aufgeführt.  

 

Unter der Rubrik �ÄIII Blick auf das Haushaltsjahr 2023 1.3 Gesamtübersicht Haushalt" wurde 

bereits ausführlich auf die Entwicklung im Planungszeitraum sowie im Zusammenhang mit 

dem Mindestzahlungsmittelüberschuss eingegangen.  

 

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist mit der kameralen Zuführungsrate 

des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt vergleichbar. Als eine wesentliche 

Liquiditätskennzahl drückt er aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der 

laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und für Auszahlungen in den folgenden 

Bereichen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen oder ob sogar ein Zahlungsmittelbedarf 

für die laufende Verwaltungstätigkeit besteht.  

 

Über den Mindestzahlungsmittelüberschuss hinaus sollte der Cashflow in etwa die Höhe der 

Abschreibungen abzüglich der Auflösungen aus Sonderposten erreichen. Nur dann sind die 

im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Ressourcen auch als liquide Mittel verfügbar.  
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Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
 

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  

Insgesamt werden 4,3  Mio. �¼�� an Zuschüssen für Investitionen im Finanzplanungszeitraum 

erwartet. Größere Beträge sind für die Sanierung des Gymnasiums (305.000 �¼������ �G�L�H��

Anschaffung von Fahrzeugen für den Brandschutz (412.000 �¼��, die Grundschule plus 

(552.000 �¼������die Sanierungsgebiete (1.480.000 �¼��, die Beteiligung von Reilingen an den 

Investitionen für die Abwasserbeseitigung (980.000 �¼) sowie den behindertengerechten 

Umbau von Bushaltestellen (322.000 �¼�� eingeplant. 

 

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 

Die Veräußerung von Grundstücken ist im Finanzhaushalt mit einem Ansatz von 1,8 Mio. �¼��

berücksichtigt.  

Dieser Betrag ergibt sich beinahe gänzlich aus der Veräußerung von Grundstücken im 

Sanierungsgebiet.  

Der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Mittel zu entnehmen: 

 

 

2023 2024 2025 2026

Veräußerung von Grundstücken Sanierungsgebiet 305.000 1.100.000 0 340.000

Veräußerung v. bew. Sachen Bauhof 30.000 0 0 0

Summe 335.000 1.100.000 0 340.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

2023 2024 2025 2026

Baumaßnahme C.F.G.-Gymnasium 105.000 100.000 100.000 0

Baumaßnahme Th.-Heuss-Realschule 0 0 10.000 10.000

Landeszuweisung Feuerwehr 67.000 25.000 80.000 240.000

Zuweisung Grundschule plus 552.000 0 0 0

Digitalisierung Schulen 246.000 0 0 0

Sanierungsgebiet 700.000 600.000 180.000 0

Beteiligung von Reilingen an Investitionen für die 
Abwasserbeseitigung

150.000 380.000 380.000 70.000

Behindertenger. Umbau Bushaltestellem 184.000 92.000 46.000 0

restliche Zuwendungen 0 0 0 0

Summe 2.004.000 1.197.000 796.000 320.000

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       
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Nr. 30   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  

Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung wächst das Volumen für Investitionen um 46 % 

auf insgesamt 55,9 �¼ Mio. �¼�� �D�Q���� �$�X�V�V�F�K�O�D�J�J�H�E�H�Q�G�� �I�•�U�� �G�L�H�V�H�� �=�X�Z�l�F�K�V�H�� �V�L�Q�G�� �,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�V-

zuschüsse für den Bau eines weiteren Kindergartens (8,4 �¼ Mio. �¼�����V�R�Z�L�H���0�L�W�W�H�O���I�•�U���G�H�Q���$�Q�N�D�X�I��

von Wohnraum zur Anschlussunterbringung (7,0 �¼���0�L�R�� �¼��, beides sind Pflichtaufgaben.  

 

Weiter wesentliche Investitionen betreffen die Schulen (6,7 Mio. �¼�������G�L�H���$�E�Z�D�V�V�H�U�E�H�V�H�L�W�L�J�X�Q�J��

(10,2 Mio. �¼������ �Gie Straßen, Wege und Plätze (6,1 Mio. �¼����sowie die Sanierungsgebiete 

(3,7 Mio. �¼������ 

 

Die Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum sind der nachfolgenden Grafik zu 

entnehmen.  
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Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  

Die Gesamtsumme hat sich im Vorjahresvergleich um 7,1 �0�L�R���� �¼�� �D�X�I��11 Mio. �¼��erhöht. 

Zurückzuführen ist dieser Trend auf den Erwerb von Wohnraum für die Anschluss-

unterbringung (6,8 Mio. �¼���� Bei dieser Ausgabeart wird auch der allgemeine 

Grundstückserwerb (1 Mio�����¼�����Y�H�Uanschlagt. 

Weitere wesentliche Mittel werden für die Sanierungsgebiete (3,1 Mio. �¼) bereitgestellt.  

 

 

 

 

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  

Im Finanzplanungszeitraum stehen für Baumaßnahmen insgesamt 28,6 Mio. �¼ bereit. Diese 

verteilen sich auf den Hochbau (10,1 Mio. �¼), den Tiefbau (15,7 Mio. �¼����sowie auf sonstige 

Baumaßnahmen (2,8 Mio. �¼��. Damit steigert sich das Gesamtvolumen gegenüber dem 

Vorjahresplanungszeitraums um 4,5 Prozentpunkte. 

 

 

  

2023 2024 2025 2026

Erwerb von Grundstücken (unbeb.) 3.650.000 3.650.000 250.000 250.000

Sanierung Stadtmitte II 1.900.000 1.000 1.000 1.000

Sanierung Obere Hauptstr. Süd 701.000 442.000 3.000 3.000

Grunderwerb Hochw. Schutzgebiet 67.000 67.000 0 0

Summe 6.318.000 4.160.000 254.000 254.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden 

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2023 2024 2025 2026
Gesamt-
summe

Gesamtsumme 13.586.000 9.530.000 3.009.000 2.493.000 28.618.000
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Im Hochbau sind für Schulen (5,8 Mio. �¼������Sanierungsgebiete (383.000 �¼��, das Rathaus 

(100.000 �¼����sowie für den Bauhof (3,7 Mio. �¼����finanziert. 

 

 

Die verfügbaren Mittel beim Tiefbau verteilen sich in erster Linie auf die Sanierungsgebiete 

(126.000 �¼�������G�L�H���$�E�Z�D�V�V�H�U�E�H�V�H�L�W�L�J�X�Q�J����7,7 Mio. �¼�����V�R�Z�L�H���G�Hn Straßenbau (6,0 Mio. �¼���� 

Darüber hinaus wird der behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen (875.000 �¼����

fortgesetzt.  

 

Auszahlungen für 
Hochbaumaßnahmen 

2023 2024 2025 2026
Gesamt-
summe

GS plus H.-B.-Schule 300.000 0 0 0 300.000

Baumaßnahmen H.-B.-S 700.000 0 0 0 700.000

Baumaßn. Weiterentwicklung THRS 300.000 500.000 500.000 500.000 1.800.000

Baumaßnahme Schule am Kraichbach 610.000 0 0 0 610.000

Baumaßnahmen C.-F.-G 1.367.000 1.050.000 0 0 2.417.000
Summe Schulen 3.277.000 1.550.000 500.000 500.000 5.827. 000

Kinderkrippe St. Elisabeth 5.000 0 0 0 5.000
Summe Kindergärten 5.000 0 0 0 5.000

Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1 1.000 25.000 35.000 50.000 111.000

Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2 230.000 40.000 1.000 1.000 272.000
Summe Sanierungsgebiete 231.000 65.000 36.000 51.000 383 .000

Baumaßnahmen Rathaus 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000

Baumaßnahmen Bauhof 1.800.000 1.600.000 200.000 80.000 3.680.000

Baumaßnahme Pumpwerk 28.000 0 0 0 28.000

Baumaßnhame Waldfestplatz 50.000 0 0 0 50.000

Baumaßnhame Stadthalle 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Summe Rest 1.923.000 1.645.000 245.000 125.000 3.938.00 0
Summe Auszahlung für 
Hochbaumaßnahmen

5.436.000 3.260.000 781.000 676.000 10.153.000

Auszahlungen für 
Tiefbaumaßnahmen 

2023 2024 2025 2026
Gesamt-
summe

Sanierung Stadtmitte 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1 0 0 0 0 0

Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2 0 0 0 0 0

Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3 85.000 35.000 1.000 1.000 122.000
Summe Sanierungsgebiete 86.000 36.000 2.000 2.000 126.00 0

Baumaßnahmen Obere Haußtstraße 500.000 0 0 0 500.000

Baumaßnahmen Schulstraße 0 150.000 550.000 550.000 1.250.000

Baumaßnahmen Kaiserstraße 150.000 800.000 0 0 950.000

Baumaßnahmen Rathausstraße 450.000 0 0 0 450.000

Baumaßn.Wohnstr. Ringstraße 0 100.000 50.000 0 150.000

Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr. 57-63 0 450.000 0 0 450.000

Verkehrsführung Med.Center 100.000 100.000 0 0 200.000

Baumaßn.Stichstr.Ob.Haupstr. 91-95 200.000 0 0 0 200.000

Klärwerk 50.000 0 0 0 50.000

Neubau RRB 4 Klärwerk 900.000 2.000.000 0 0 2.900.000

Neubau 4. Reinigungsstufe 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

Störmeldeeinrichtung 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Sonderbauwerke 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
Summe Abwasserbeseitigung 2.505.000 3.755.000 755.000 7 05.000 7.720.000
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Im Wesentlichen betreffen die sonstigen Baumaßnahmen die Abwasserbeseitigung 

(2,4 Mio. �¼���� �V�R�Z�L�H�� �G�L�H Verkehrsausstattung (375.000 �¼���� Unter diese Position fällt 

hauptsächlich die Straßenbeleuchtung. 

Alle geplanten Maßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:  

 

 

Auszahlungen für 
Tiefbaumaßnahmen 

2023 2024 2025 2026
Gesamt-
summe

Oberflächenerneuerung Rathausstraße 600.000 0 0 0 600.000

Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr. 57-63 0 140.000 0 0 140.000

Verkehrsführung Med.Center 100.000 100.000 0 0 200.000

Baumaßn.Stichstr.Ob.Haupstr. 91-95 150.000 0 0 0 150.000

Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße 985.000 100.000 0 0 1.085.000

Baumaßnahmen Obere Hauptstraße 600.000 0 0 0 600.000

Pflasterarbeiten Ottostraße 300.000 0 0 0 300.000

Baumaßnahmen Kaiserstraße 150.000 1.000.000 0 0 1.150.000

Baumaßnahmen Schulstraße 0 150.000 700.000 700.000 1.550.000

Baumaßn.Wohnstr. Ringstraße 0 125.000 125.000 0 250.000
Summe Straßen, Wege, Plätze 2.885.000 1.615.000 825.00 0 700.000 6.025.000

Behindertenger. Umbau Bushaltestellen 500.000 250.000 125.000 0 875.000

Bahnhofsvorplatz Umbaumaßnahmen 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis 90.000 40.000 40.000 40.000 210.000

Plan.kosten Hochwasser 38.000 38.000 0 0 76.000

Baumaßnahmen Grabanlage 130.000 0 90.000 0 220.000

Baumaßnahmen Natur-u. Umweltschutz 1.000 1.000 1.000 0 3.000
Summe restliche Maßnahmen 859.000 429.000 356.000 140.0 00 1.784.000
Summe Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen

6.335.000 5.835.000 1.938.000 1.547.000 15.655.000

Auszahlungen für sonst. 
Baumaßnahmen 

2023 2024 2025 2026
Gesamt-
summe

Störmeldeeinrichtung 65.000 10.000 10.000 10.000 95.000

Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße 950.000 100.000 0 0 1.050.000

Sonderbauwerke 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000

Klärwerk 400.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000
Summe Abwasserbeseitigung 1.475.000 370.000 270.000 270 .000 2.385.000

Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring 40.000 0 0 0 40.000

Techn. & sonst. Anl. Ragweg n. Reilingen 120.000 0 0 0 120.000

Techn. & sonst. Anl. Bgm.-Hund-Straße 50.000 0 0 0 50.000

Techn. & sonst. Anl.Obere Hauptstraße 30.000 0 0 0 30.000

Techn. & sonst. Anl. Ottostraße 20.000 0 0 0 20.000

Techn. & sonst. Anl. Schulstraße 0 0 10.000 0 10.000

Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße 10.000 0 0 0 10.000

Techn. & sonst. Anlagen Kaiserstraße 0 45.000 0 0 45.000

Techn.&sonst.Anl. Wohnstr.Ring-/Ob.Hauptstr. 0 10.000 5.000 0 15.000

Techn.&sonst.Anl. Stichstr.Ob.Haupt.57-63 20.000 0 0 0 20.000

Techn.&sonst.Anl. Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 0 10.000 5.000 0 15.000
Summe Verkehrsausstattung 290.000 65.000 20.000 0 375.00 0

Grünes Klassenzimmer HÖP 50.000 0 0 0 50.000
Summe Auszahlung für 
sonst. Baumaßnahmen

1.815.000 435.000 290.000 270.000 2.810.000
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Die Entwicklung des Bauvolumens ab dem Jahr 2017 stellt die anschließende grafische 

Illustration dar. Hierbei sind die nach der Haushaltsplanung zur Verfügung gestellten Mittel  

dunkelblau und die Rechnungsergebnisse hellblau als Linie dargestellt.  

Der Abstand zwischen beiden Linien verdeutlicht die Abweichungen zwischen 

Veranschlagung und Ergebnis. Diese Lücke ist in den einzelnen Jahren deutlich zu groß. Um 

die nicht verbrauchten Mittel zu reduzieren und damit die Gesamtfinanzierung und die 

Genehmigungsfähigkeit zu erleichtern, müssen in zukünftigen Haushaltsjahren realistischere 

Planungen durch die Fachbereiche erfolgen.  
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Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Planungszeitraum 6,8 Mio. �¼��

bereitgestellt. 

Gegenüber dem vorherigen Planungszeitraum bedeutet dies einen Zuwachs von 29,2 %. 

Diese Mittel betreffen insbesondere die Informationstechnik (953.000 �¼��, die Digitalisierung 

der Schulen (233.000 �¼������den Erwerb von beweglichen Vermögen an den Schulen (602.000 �¼���� 

Ebenfalls gefördert wird der Erwerb von Betriebsgeräten (210.000 �¼��, der Erwerb von 

Fahrzeugen (460.000 �¼�����X�Q�G���G�H�U���(�U�Z�H�Ub von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für 

den Bauhof (303.000 �¼������ 

Weiterhin sind für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (2.375.000 Mio. �¼�������G�H�Q���(�U�Z�H�U�E���Y�R�Q��

Mobiliar für die Anschlussunterbring (200.000 �¼�������I�•�U���G�H�Q���(�L�Q�E�D�X���Y�R�Q���3�R�O�O�H�U�Q���L�Q���G�H�U���.�D�U�O�V�U�X�K�H�U��

Straße (100.000 �¼���� �H�L�Q�J�H�S�O�D�Q�W�� �X�Q�G�� �I�•�U�� �6�S�L�H�O�J�H�U�l�W�H�� �D�X�I�� �G�H�Q Kinderspielplätzen stehen 

235.000 �¼���E�H�U�H�L�W���� 

 

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  

Bei dieser Ausgabeart sind die von der Stadt gewährten Zuweisungen und Zuschüsse 

(9,5 �0�L�R���� �¼����zusammengefasst. Im Vorjahresvergleich hat sich das Volumen mehr als 

versiebenfacht. In Zusammenhang steht diese Entwicklung mit einplanten Zuschüssen für den 

Neubau des Kindergartens am Reiterplatz (8,3 Mio. �¼���� 

Ergänzend erhält das Land für das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) 292.000 �¼��

und der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar wird mit einem Zuschuss 

i. H. v. 330.000 �¼ unterstützt. Für die Inlineskating-Anlage im Gartenschaupark sind 260.000 �¼��

bereitgestellt. 

Die Vereine werden mit 132.000 �¼�� �J�H�I�|�U�G�H�U�W�� �X�Q�G�� �I�•�U�� �6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H sind 175.000 �¼��

veranschlagt.  

 

 

Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 

Für den Software-Erwerb stehen im Zuge der Digitalisierung der Schulen insgesamt 48.000 �¼��

im laufenden Jahr bereit. 
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Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  

Der Saldo der vorstehend detailliert aufgeführten Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den 

veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit.  

Wie in den vorherigen Planungen liegen in allen Jahren die Einzahlungen 

(Investitionszuschüsse, Beiträge, Veräußerungen) deutlich unter den Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit. In Anbetracht  der hohen Investitionstätigkeit von 55,9 Mio�����¼���E�H�W�U�l�J�W���E�H�L��

veranschlagten 6,1 Mio. �¼�� �(�L�Q�]�D�K�O�X�Q�J�H�Q�� �G�H�U��Finanzierungsmittelbedarf aus 

Investitionstätigkeit 49,8 �0�L�R�����¼���� 

Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Wert um 19,8 Mio. �¼��erhöht. Hierbei haben sich die 

Einzahlungen um 2,1 Mio. �¼���Y�H�U�U�L�Q�J�H�U�W���X�Q�G���G�L�H���$�X�V�]�D�K�O�X�Q�J�H�Q���X�P���������� Mio. �¼���H�U�K�|�K�W���� 

 

Nach Jahren getrennt enthält die nachfolgende Tabelle sowohl die Einzahlungen als auch die 

Auszahlungen sowie deren Saldo. 

 

 

 

Nr. 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 

Die Differenz zwischen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und den 

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt den veranschlagten Finanzierungs-

mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der eigenen 

vorhandenen Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres (18 �0�L�R�����¼����müssen zur Finanzierung 

der Investitionen im gesamten Planungszeitraum Kredite i. H. v. 36,7 Mio. �¼�� aufgenommen 

werden. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen i. H. v.  5,0 Mio. �¼���� �V�R dass sich die 

Verschuldung von 14,4 Mio. �¼���]�X���%�H�J�L�Q�Q���G�H�V��laufenden Jahres auf 46,1 Mio. �¼���]�X�P���(�Q�G�H���G�H�V��

Planungszeitraums erhöht. Zum Ende des letztjährigen Finanzplanungszeitraums war eine 

Verschuldung von 16,4 Mio. �¼���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q���� 

 

 

  

in TEURO 2023 2024 2025 2026 Summe

Einzahlung aus 
lfd. Investitionstätigkeit

2.339.000 2.297.000 796.000 660.000 6.092.000 

Auszahlung aus 
lfd. Investitionstätigkeit

-23.238.000 -19.850.000 -7.884.000 -4.918.000 -55.890.000 

Finanzierungs-
mittelüberschuss 
Investitionstätigkeit

-20.899.000 -17.553.000 -7.088.000 -4.258.000 -49.798.000 

Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit
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Nachdem die Investitionssumme im laufenden und folgenden Jahr vergleichbar ist, zunächst 

jedoch noch liquide Mittel zur Verfügung stehen, beträgt die Kreditaufnahme für das laufende 

Jahr 6,4 Mio. �¼, jedoch für das folgende Jahr erhebliche 21,3 Mio. �¼��  

 

Beginnend mit dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ist auf der 

zweiten nachfolgenden tabellarischen Übersicht die Entwicklung der Verschuldung dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

  

2023 2024 2025 2026 Summe

Einzahlung Neukredite 6.400.000 21.300.000 5.900.000 3.100.000 36.700.000 

Auszahlung Tilgung -1.152.000 -1.142.000 -1.142.000 -1.526.000 -4.962.000 

Finanzierungs-
mittelüberschuss aus 
Finanzierungstätigkeit 

5.248.000 20.158.000 4.758.000 1.574.000 31.738.000 

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstäti gkeit

2022 2023 2024 2025 Summe

     Anfangsbestand 14.377.615 19.625.615 39.783.615 44.541.615 14.377.615 

     Aufnahmen 6.400.000 21.300.000 5.900.000 3.100.000 36.700.000 

     Tilgung -1.152.000 -1.142.000 -1.142.000 -1.526.000 -4.962.000 

     Endbestand 19.625.615 39.783.615 44.541.615 46. 115.615 46.115.615 

     Nettoneuverschuldung 5.248.000 20.158.000 4.758.000 1.574.000 

Schulden
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Nr. 36  Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 

Nähere Erläuterungen sind auf den Seiten LX �± LXI zu finden. 

 

4. Entwicklung der Liquidität 

 

Durch den tatsächlichen Stand der betroffenen Aktiv- und Passivkonten ergeben sich im 

NKHR die verfügbaren liquiden Mittel. § 22 Abs. 2 GemHVO bestimmt im neuen Recht einen 

Mindestbestand an liquiden Mitteln. Dieser planmäßige Bestand an Liquidität, ohne 

Kassenkreditmittel, soll sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr 

vorangegangenen Jahre belaufen. Diese vorgegebene Mindestliquidität ist nicht zwingend, 

sondern eine Sollvorschrift für den Regelfall. Würden die Gemeinden aber davon abweichen, 

müssten sie dies begründen.  

Die vorhandene und geplante Liquidität ist abhängig und abgestimmt mit dem Saldo des 

veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfes Nr. 32. Dieser wiederum fließt in 

die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Finanzhaushalt Nr. 36 ein.  

 

Die detaillierte Entwicklung der Liquidität ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

 

Unter Berücksichtigung der zum Jahresende 2022 geschätzten liquiden Eigenmittel  

(20,6 Mio. �¼�� kann bei einem Abzug der für �Äsonstige bestimmte Zwecke gebundenen�³ 

weiteren Mitteln (2,6 Mio. �¼���� �Y�R�Q insgesamt 18 Mio. �¼�� �Y�H�U�I�•�J�E�D�U�H�Q�� �O�L�T�X�L�G�H�Q�� �0�L�W�W�H�O�Q��

ausgegangen werden.  

Sonstige gebundene Mittel beinhalten Rückstellungen, Übertragungen und Verbindlichkeiten 

des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.  

Ausgehend vom berechneten Bestand an liquiden Mitteln von 18 Mio. �¼��erfolgt im laufenden 

Jahr die Finanzierung der Infrastruktur über einen Abbau der Liquidität bis an die Schwelle der 

Mindestliquiditätsreserve sowie durch die Aufnahme von Fremdmitteln i. H. v. 6,4 Mio. �¼���� 

2023 2024 2025 2026 Summe

     Anfangsbestand 18.000.000 1.323.000 1.392.000 1.425.000 18.000.000 

     Veränderung Finanzmittelbestand -16.677.000 69.000 33.000 -8.000 -16.583.000 

     Endbestand 1.323.000 1.392.000 1.425.000 1.417. 000 1.417.000 

     (Soll-Liquiditätsreserve) 1.288.300 1.331.847 1.379.560 1.403.100 1.403.101 

Liquidität Eigenmittel
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Damit findet ein rapider Abbau der liquiden Mittel im ersten Planungsjahr statt, so dass unter 

Berücksichtigung der weiteren Investitionen in den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich 

sind.  

 

Diese Entwicklung sah in der Finanzplanung des Vorjahres deutlich erfreulicher aus.  

 

Aus dem Vorgeschilderten ergibt sich bei der Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung 

nachfolgendes grafisches Bild:  

 

 

Die Grafik zeigt deutlich auf, dass bis 2022 die Liquidität noch über der Verschuldung liegt.  

Im laufenden Jahr dreht sich jedoch das Bild und die Liquidität wird bis zur Schwelle der 

Mindestliquiditätsreserve abgebaut und steigt im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht 

mehr an. 

Demgegenüber wächst die Verschuldung auf 46,1 Mio. �¼�� �]�X�P�� �(�Q�G�H�� �G�H�V��

Finanzplanungszeitraumes an.  

Im Vorjahresplanungszeitraum ging man noch von einer Verschuldung zum Ende des 

Planungszeitraums von 16,4 Mio. �¼��aus. 
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5. Finanzierung der Investitionen 

 

Die Eigenfinanzierung liegt, dank der in den Vorjahren angesparten Mittel, im laufenden Jahr 

bei 67,3 %. Die restlichen Investitionen werden durch Zuweisungen und Zuschüsse (10,1 %) 

sowie über Fremdmittel (22,6 %) finanziert. Demzufolge sind die geplanten Tilgungsleistungen 

niedriger als die Neukredite, was zu einer Nettoneuverschuldung von 5,2 Mio. �¼���I�•�K�U�W���� 

 

Da im Folgejahr der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts deutlich ansteigt und keine 

Liquidität außer der Mindestvorgabe mehr vorhanden ist, bedarf es einer Fremdfinanzierung 

zum Ausgleich. Gleiches gilt für die Sicherstellung der Mindestliquidität. Dies entspricht nicht 

den gesetzlichen Vorgaben, da Kredite nach § 87 Abs. 1 GemO nur im Finanzhaushalt und 

nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen 

werden dürfen. 

Darüber hinaus erfolgen auch in 2024 Investitionen, die ebenfalls fremdfinanziert werden 

müssen.  

Die sich aus Zahlungsmittelüberschuss und Liquidität ergebende Eigenfinanzierung (0,0 %) 

wird begleitet von Zuschüssen (11,6 %) sowie einer Fremdfinanzierung (88,4 %). 

 

In den beiden letzten Jahren wird im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss 

generiert, sodass die Mindestliquidität nicht mittels Fremdmittel sichergestellt werden muss. 

Darüber hinaus können die sinkenden Investitionen teilweise wieder eigenfinanziert werden. 

Die Eigenfinanzierung beträgt 29,6 % bzw. 54,6 % und wird komplementiert von Zuschüssen 

i. H. v. 10,1 % bzw. 13,4 % sowie Fremdmitteln i. H. v. 60,3 % bzw. 32,0 %.  

 

Obwohl die Ertragssituation durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen deutlich 

gestärkt wurde, konnte die ehemalige Nachhaltigkeitssatzung in allen Planungsjahren nicht 

erfüllt werden. Diese wurde durch den Gemeinderat bereits am 29.04.2020 aufgrund der 

damaligen finanziellen Lage aufgehoben und kann deshalb auch nicht wieder beschlossen 

werden.  

Die Finanzierung der Investitionen, sowohl in absoluten Beträgen als auch in prozentualen 

Anteilen, ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen: 
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6.  Haushaltsausgleich 

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nach dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich 

auf den Ergebnishaushalt. Deshalb bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Nichts 

desto trotz hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit 

(Liquidität) zu achten und ist darüber hinaus verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur 

Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Nach wie vor dürfen 

Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen sowie für die Umschuldung verwendet werden. Darüber hinaus sind 

Kredite auch künftig nachrangig, d. h. sie kommen nur in Frage, wenn eine andere 

Finanzierungsmöglichkeit nicht möglich ist, oder unwirtschaftlich wäre. Weitere Informationen 

und sich daraus ergebende Konsequenzen, sind unter �Ä�,�,�,��Blick auf das Haushaltsjahr 2023 

1.3 Gesamtübersicht Haushalt" bereits eingehend dargestellt.  

  

Jahr

absolut in % 0 in % absolut in % absolut in %

Zahlungsmittelüberschuss 
Ergebnishaushalt (Eigenfinanzierung aus 
lfd. Tätigkeit)

-1.026 -4,4 -2.536 -12,8 2.363 30,0 2.676 54,4 

Eigenfinanzierung aus Liquidität
(-Veränderung Finanzmittelbestand)

16.677 71,7 -69 -0,3 -33 -0,4 8 0,2 

abzüglich negative Nettoneu-
verschuldung (Tg aus Eigenmitteln)

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fremdfinanzierung (EHH + Liquidität) 0 0,0 2.605 13,1 0 0,0 0 0,0 

 = Eigenfinanzierung 15.651 67,3 0 0,0 2.330 29,6 2.684 54,6 

Fremdfinanzierung 5.248 22,6 17.553 88,4 4.758 60,3 1.574 32,0 

Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit 
(Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge)

2.339 10,1 2.297 11,6 796 10,1 660 13,4 

  = Summe 23.238 100,0 19.850 100,0 7.884 100,0 4.918 100,0 

Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit -23.238 100,0 -19.850 100,0 -7.884 100,0 -4.918 100,0 

Einzahlung Neukredite 6.400 27,6 21.300 107,3 5.900 74,8 3.100 63,0 

Auszahlung Tilgung -1.152 -5,0 -1.142 -5,8 -1.142 -14,5 -1.526 -31,0 

Nettoneuverschuldung 5.248 22,6 20.158 101,5 4.758 60,3 1.574 32,0 

                    Finanzierung der Investitionen in TEuro

2023 2024 2025 2026
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7. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Hockenheim 

 

A Erfolgsplan 

Der Jahreserfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim 2023 schließt wie folgt ab  

die �(�U�W�U�l�J�H���P�L�W�������������������������������������������������������������¼ 

�G�L�H���$�X�I�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q���P�L�W�������������������������������������¼ 

 

der Jahresgewinn mit                 +�������������¼ 

           

Bei der Kalkulation der Erlöse aus den Netznutzungsentgelten für das Jahr 2023 wurde davon 

ausgegangen, dass die Ausspeisemengen im Stromnetz im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 

2022 ein niedrigeres Niveau erreichen werden, da die Abgabe bereits im Jahr 2021 

zurückgegangen ist. Die Abgabe im Gasnetz wurde ebenfalls reduziert. Im Vertriebsbereich 

ist von höheren Strom- und Gasverkaufsmengen gegenüber 2022 auszugehen. Aufgrund der 

Energiekrise und der daraus resultierenden Insolvenzen bei Energiehändlern, haben die 

Stadtwerke eine beträchtliche Anzahl an Neukunden gewinnen können. Im Nahwärmenetz 

wird eine Steigerung des Verbrauchs erwartet. Beim Wasserverbrauch wurde mit einer etwas 

geringeren Abgabemenge gerechnet. 

Insgesamt wurden für das Jahr 2023 folgende Abgabemengen eingeplant: 

 

Stromabgabe (einschließlich Netznutzung)              86 Mio. kWh 

Gasabgabe    (einschließlich Netznutzung)             191 Mio. kWh 

Nahwärme                                                     4 Mio. kWh 

Wasserabgabe 1,3 Mio. m³ 

 

�%�H�L�� �G�H�U�� �3�O�D�Q�X�Q�J�� �G�H�U�� �(�U�W�U�l�J�H�� �G�H�V�� �)�U�H�L�]�H�L�W�E�D�G�H�V�� �Ä�$�T�X�D�G�U�R�P�³�� �Z�X�U�G�H�� �J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�� �Y�R�Q��

steigenden Besucherzahlen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 ausgegangen. Aber 

obgleich keine weiteren Corona bedingte Einschnitte mehr erwartet werden, fiel die Planung 

2023 dennoch vorsichtig konservativ aus. Die Konkurrenzfähigkeit des Bades soll auch in 

Zukunft erhalten bleiben. Umfangreiche Studien werden als Basis zur zukünftigen Gestaltung 

der Freizeiteinrichtung erarbeitet. 

 

1.1 Stromversorgung 

Der strukturierte Stromeinkauf, welchen die Stadtwerke Hockenheim bereits seit dem 

01.01.2005 praktizieren, sorgt auch im Jahr 2023 für ein marktgerechtes Preisniveau.  

 

Durch die an der Strombörse EEX im Laufe des Jahres 2022 für das Jahr 2023 stark 

gestiegenen Einkaufspreise für Strom, wurde zum 01.01.2023 eine Erhöhung der Strompreise 

vorgenommen.  
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Die EEG-Umlage ist zum 01. Juli 2022 entfallen. In 2023 wird die Absenkung der EEG-Umlage 

�D�X�I�������������¼���G�D�Q�Q���Y�R�O�O���I�•�U���G�D�V���N�R�P�S�O�H�W�W�H���-�D�K�U���Z�L�U�N�V�D�P���� 

 

Weiterhin bieten die Stadtwerke Hockenheim das Produkt Delta-Naturstrom an. Dieser Strom 

wird überwiegend in Wasserkraftwerken in Alpenländern erzeugt. Des Weiteren erfolgt die 

Erzeugung in Anlagen, die nach dem EEG gefördert werden. Auch dieses Naturstromprodukt 

kann aufgrund der börsenorientierten Preispolitik der Stadtwerke Hockenheim 

konkurrenzfähig angeboten werden. 

 

Die Einkaufsphilosophie der Stadtwerke Hockenheim ist trotz des börsengekoppelten Einkaufs 

nicht spekulativ ausgelegt. Die Preisstabilität steht bei den Stadtwerken Hockenheim an 

oberster Stelle.  

 

1.2 Gasversorgung    

Die Stadtwerke Hockenheim haben für das Wirtschaftsjahr 2023 die voraussichtliche 

Abgabemenge an Erdgas komplett im Rahmen eines Tranchen-Modells zu 

Festpreiskonditionen eingekauft. Erwähnt werden muss aber, dass auch bei diesem 

Beschaffungsmodell die Über- bzw. Unterschreitung von Toleranzgrenzen im Hinblick auf die 

eingekaufte Menge, zu Zuschlagszahlungen (sog. Pönale) in Anlehnung an die aktuellen 

Börsenpreise führen kann.  

 

Die Grundversorgungspreise mussten im Jahr 2022 aufgrund der Krisensituation im 

Energiemarkt mehrmals angepasst werden. Für die Delta-Kunden bieten die Stadtwerke seit 

dem Jahr 2022 einen zweijährigen Festpreis an. Die Tarife für die Grundversorgung Gas 

wurden zum 01.01.2023 angepasst.  

 

1.3 Wasserversorgung 

Aufgrund einer Neukalkulation der Kosten im Wasserbereich, worin auch eine Erhöhung 

staatlicher Abgaben erfasst war, haben die Stadtwerke Hockenheim den Netto-

�)�U�L�V�F�K�Z�D�V�V�H�U�S�U�H�L�V�� �X�P�� ������ �&�H�Q�W�� �D�X�I�� ���������� �¼�� �]�X�P�� ���������������������� �H�U�K�|�K�H�Q�� �P�•�V�V�H�Q���� �(�L�Q�H 

Neukalkulation und voraussichtlich eine Erhöhung des Wasserpreises erfolgt im Laufe des 

Jahres 2023. 

 

1.4 Nahwärme 

Im Oktober 2019 erfolgte der Lieferbeginn der Nahwärme für den Schulkomplex und weitere 

Abnahmepunkte. Ab 01.01.2023 werden die Abgabepreise um ca. 40 % angehoben, aufgrund 

des gestiegenen Bezugspreises für Erdgas. Auf längere Sicht wird eine Erweiterung des 

bestehenden Versorgungsnetzes durch den Anschluss neuer Abnahmestellen erwartet. 
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�����������)�U�H�L�]�H�L�W�E�D�G���Ä�$�T�X�D�G�U�R�P�³�� 

Die Zahl der Badegäste stieg 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 von ca. 50.000 um 42,8 % auf 

ca. 71.000. Bedingt durch die ab Mitte März 2020 vorgenommene Schließung des Aquadrom 

aufgrund der Corona-Pandemie, bis zur Wiedereröffnung im Juni 2021 war der Badebetrieb 

weit entfernt von seiner Gästezahl aus dem Vergleichsjahr 2019 (ca. 320.000 Gäste). 

Die Planung für das Jahr 2023 geht davon aus, dass die Besucherzahlen die Grenze von 

200.000 überschreiten werden. Obwohl nicht mehr mit einer Einschränkung oder Schließung 

des Bades pandemiebedingt gerechnet wird, erfolgt die Planung vorsichtig optimistisch 

aufgrund der im Moment nicht konkret abschätzbaren Konkurrenzsituation mit 

modernisierten/umgebauten Bädern in den Umlandgemeinden.  

 

Die Eintrittspreise sind derzeit im Vergleich des Preis-Leistungs-Verhältnisses mit anderen 

Bädern wettbewerbsfähig. Die Preisstruktur und die Qualität des Sauna-, Bad- und 

Freibadbereichs werden durch gezielt entwickelte Marketingkampagnen besonders 

hervorgehoben. Durch die Einführung eines separaten Freibadtarifs soll im Jahr 2023 die 

Besucherzahl weiter gesteigert werden. 

 

1.6. Nachstehend eine Übersicht des Erfolgsplans: 

 

Umsatzerlöse 

Auflösung Ertragszuschüsse 

Aktivierte Eigenleistungen 

Sonstige betriebliche Erträge 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren u. Leistungen 

 

�����������������������¼ 

     �����������������¼ 

     �����������������¼ 

     �����������������¼ 

�����������������������¼ 

Personalaufwendungen   ���������������������¼ 

Abschreibungen   ���������������������¼ 

Erträge aus Beteiligungen          �������������¼ 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen      �����������������¼ 

Konzessionsabgabe an die Stadt           �����������������¼ 

Steuern vom Einkommen und Ertrag                 �����¼ 

Ergebnis nach Steuern      �����������������¼ 

Sonstige Steuern      �����������������¼ 

Sonstige betriebliche Aufwendungen   ���������������������¼ 

    

Der Erfolgsplan finalisiert mit �H�L�Q�H�P���-�D�K�U�H�V�•�E�H�U�V�F�K�X�V�V���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������¼��  

 

  



LXXX  

B Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, Kreditermächtigungen, Kassenkredite  

Aufgrund der ab 2023 verbindlich anzuwendenden Novelle des Eigenbetriebsgesetzes, findet 

�G�L�H�� �%�H�J�U�L�I�I�O�L�F�K�N�H�L�W�� �Ä�9�H�U�P�|�J�H�Q�V�S�O�D�Q�³�� �N�H�L�Q�H�� �$�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J�� �P�H�K�U���� �=�X�� �Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�� �V�L�Q�G�� �Q�X�Q�� �G�H�U��

Liquiditätsplan und das Investitionsprogramm. Eine Vergleichbarkeit mit dem bisherigen 

Zahlenwerk des Vermögensplanes ist nur sehr bedingt gegeben.  

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt in der Planung des Erfolgsplans mit einem leicht positiven 

�(�U�J�H�E�Q�L�V�� ���������������� �¼������ �'�L�H�� �3�O�D�Q�X�Q�J�� �G�H�U�� �O�D�X�I�H�Q�G�H�Q Geschäftstätigkeit wird ebenfalls positiv 

bewertet �X�Q�G�� �V�F�K�O�L�H�‰�W�� �E�H�L�� �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�� �(�L�Q�]�D�K�O�X�Q�J�H�Q�� �Y�R�Q�� ���������������������� �¼�� �X�Q�G�� �$�X�V�]�D�K�O�X�Q�J�H�Q�� �L�Q��

�+�|�K�H���Y�R�Q�������������������������¼���E�H�L���H�L�Q�H�P���h�E�H�U�V�F�K�X�V�V���Y�R�Q�����������������������0�L�R�����¼�����'�L�H���,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�V�W�l�W�L�J�N�H�L�W��

�Z�H�L�V�W�� �D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V�� �H�L�Q�H�Q�� �%�H�G�D�U�I�� �L�Q�� �+�|�K�H�� �Y�R�Q�� �������������������� �0�L�R���� �¼�����(�L�Q�]�D�K�O�X�Q�J�H�Q�� �P�L�W�� ������������ �¼����

A�X�V�]�D�K�O�X�Q�J�H�Q�� �P�L�W�� �������������������� �¼���� �D�X�V���� �$�X�V�� �G�H�P�� �6�D�O�G�R�� �G�H�V�� �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q��

Zahlungsmittelüberschusses des Liquiditätsplans und dem Finanzierungsmittelbedarfs der 

Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 

�������������������� �0�L�R���� �¼. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist in 2023 eine Kreditaufnahme 

���.�U�H�G�L�W�H�U�P�l�F�K�W�L�J�X�Q�J���� �L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������������� �0�L�R���� �¼�����9�R�U�M�D�K�U���������� �0�L�R���� �¼���� �H�L�Q�J�H�S�O�D�Q�W���� �'�L�H�V�H�U���:�H�U�W��

entstammt der bisherigen mittelfristigen Planung und soll 2023 für Konsistenz in der 

Entwicklung der Verschuldung des Stadtwerks sorgen. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 

summiert sich der Schuldenstand somit auf 29.883 Mio. Euro in der Prognose. Die mittelfristige 

Planung der Kreditaufnahmen sieht für die weiteren Planjahre 2024 �± 2026, jeweils immer zum 

Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres, �H�L�Q�H�Q���6�F�K�X�O�G�H�Q�V�W�D�Q�G���Y�R�Q���X�Q�W�H�U���������0�L�R�����¼���Y�R�U�����$�Q���=�L�Q�V��

�X�Q�G�� �7�L�O�J�X�Q�J�� �V�L�Q�G�� �I�•�U�� ���������� �L�Q�� �6�X�P�P�H�� ������������ �0�L�R���� �¼�� �Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q���� �8�Q�W�H�U�� �D�O�O�� �G�L�H�V�H�Q�� �3�U�l�P�L�V�V�H�Q��

�V�W�H�K�H�Q���]�X�P���-�D�K�U�H�V�V�F�K�O�X�V�V�������������Q�R�F�K�������������������¼���D�Q���O�L�T�X�L�G�H�Q���0�L�W�W�H�O�Q���]�Xr Verfügung. Dies zeigt, 

dass die Stadtwerke in ihren Planungen wirtschaftlich und sparsam agieren und die 

vorgesehene Kreditaufnahme vollumfänglich gerechtfertigt ist.  

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 10,���� �0�L�R���� �¼�� �Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�� �X�Q�G�� �L�V�W�� �V�R�P�L�W�� �Q�L�F�K�W 

genehmigungspflichtig.  

 

1.1 Investitionen Stromversorgung  

Bei der Elektrizitätsversorgung sind folgende Maßnahmen u.a. für 2023 vorgesehen: 

- Schlusszahlung Neubau Umspannwerk 

- Erneuerung und Neuverlegung von 20 kV- und 1 kV-Erdkabeln einschl. der 

Hausanschlüsse 

- Installation von Fernwirkanlagen 

- Diverse Maßnahmen Trafostationen 

- Digitalisierung E-Werk 

- Sonstige Maßnahmen 

 

�,�Q���6�X�P�P�H���V�L�Q�G���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������¼���H�L�Q�J�H�S�O�D�Q�W��  
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1.2 Investitionen Gasversorgung  

Bei der Gasversorgung ist für 2023 hauptsächlich geplant: 

- Neuverlegung bzw. Sanierung der Gasleitungen in der Kaiserstraße, Oberen 

Hauptstraße, Ringstraße, Rathausstraße und die Verbindung der II. zur 

III. Industriestraße 

- Kathodischer Korrosionsschutz  

- Verlegung von Gashausanschlüssen 

- Hochwasserschutz Station Siegwiesenpark  

- Odorierungsanlage  

- Sonstige Maßnahmen 

 

�,�Q�V�J�H�V�D�P�W���V�L�Q�G���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������������������¼���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�� 

 

1.3 Investitionen Wasserversorgung 

In der Wasserversorgung ist in 2023 Folgendes geplant: 

- Neuverlegung der Wasserleitungen in der Oberen und Unteren Hauptstraße, 

Kaiserstraße, Ringstraße, Rathausstraße und Oftersheimer Straße 

- Verlegung von Wasserhausanschlüssen  

- Sonstige Maßnahmen 

 

�'�H�U���,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�V�E�H�G�D�U�I���O�L�H�J�W���K�L�H�U���E�H�L�������������������¼���I�•�U���G�L�H���3�O�D�Q�X�Q�J 2023. 

 

1.4 Investitionen Nahwärmeversorgung 

In der Wärmeversorgung ist vorgesehen: 

- Außenanlage der Nahwärmezentrale  

- Sonstige Maßnahmen 

�,�Q���6�X�P�P�H���V�L�Q�G���K�L�H�U�������������0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Y�R�Q�����������������¼���H�L�Q�J�H�S�O�D�Q�W���� 

 

1.5 Investitionen Aquadrom  

Für das Aquadrom sind verschiedene notwendige Maßnahmen vorgesehen, wie die 

Erneuerung, Erweiterung und Neugestaltung: 

des Brandschutzes (inkl. Verlegung Werkstatt) und Umsetzung Brandschutzauflagen  

- im Außenbereich des Freibades 

- im Innenbereich des Bades  

- im technischen Bereich  

- im Gebäude (Dachsanierung) sowie in 

- weiteren Bereichen 

 

Dies ergibt �,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�H�Q���L�Q�������������L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������������������¼��  
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1.6 Investitionen Verwaltung (auch gemeinsame Anlagen)  

Im Bereich der Kernverwaltung des Stadtwerkes und der gemeinsamen kaufmännischen und 

technischen Anlagen stehen folgende Investitionen in der Planung 2023 an: 

- Neuanschaffung von Hardware und Software  

- Betriebs- und Geschäftsausstattung  

- Sonstige Maßnahmen 

 

�,�Q���G�L�H�V�H�P���%�H�U�H�L�F�K���V�W�H�K�H�Q���L�Q���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J�������������L�Q�V�J�H�V�D�P�W�������������������¼���]�X�U���9�H�U�I�•�J�X�Q�J�� 

 

1.7 Gesamtaufwand Investitionen in Wirtschaftsplan 2023 

Die Auszahlungen der geplanten Investitionsmaßnahmen aller Sparten liegen im Jahr 2023 

�E�H�L���H�L�Q�H�U���*�H�V�D�P�W�V�X�P�P�H���Y�R�Q�����������������������¼�� 

 

C Ausblick 

Durch die staatlich verordnete Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes stehen alle 

Unternehmen der Energieversorgungsbranche in einem überregionalen Konkurrenzkampf, 

welcher insbesondere durch Discountanbieter, Vergleichsportale und Abonnementverwalter 

verschärft wird. Die integrierten Energieversorgungsunternehmen müssen dem 

Wettbewerbsdruck entgegenwirken. Die Vertriebsmargen werden immer geringer. 

Unterbrochen wurde diese Entwicklung aufgrund der Energiekrise beginnend im Herbst 2021 

und durch den Krieg in der Ukraine. Große Auswirkungen hatte auch die Corona-Pandemie 

auf die Märkte. Die Einkaufspreise auf dem Beschaffungsmarkt stiegen für die Folgejahre stark 

an. Der Wettbewerb kam im Jahr 2022 weitgehend zum Stillstand. Aufgrund der Insolvenzen 

von Billiganbietern und des fehlenden Wettbewerbs konnten Neukunden gewonnen werden. 

Kundenbindung ist eine der zentralen Herausforderungen und Kernaufgabe zur 

Zukunftssicherung der kommunalen Stadtwerke. Starker Wettbewerb um die Strom- und 

Gaskunden, dadurch bedingte zunehmende Kundenverluste sowie kritischere Kunden, 

verbunden mit hohen Anforderungen an den Kundenservice, bilden das Umfeld für den 

Vertrieb. Im Jahr 2018 haben die Stadtwerke Ihren Aktionsradius für den Verkauf von Strom 

und Gas außerhalb der Gemeindegrenzen ausgedehnt. 

 

Die Stadtwerke Hockenheim beschaffen die Energie über ein Tranchen-Modell zu 

Festpreiskonditionen. Bei der Beschaffung besteht ein Mengenrisiko, das aber durch 

Toleranzmengen reduziert ist.  Dem Haushalts- und Gewerbekunden kann im Strombereich 

ein für ein Jahr gültiger Festpreis garantiert werden. Allerdings ist ersichtlich, dass es im Tarif- 

und im Industriekundenbereich immer schwieriger wird, das bundesweite Gas- und 

Strompreisniveau anzubieten. Im Industriekundenbereich ist weiterhin ein sehr starker 

Wettbewerbsdruck zu spüren. Hinsichtlich der zunehmenden Komplexität der Prozesse in der 

Energiewirtschaft ist es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Regelmäßige 
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Weiterbildungen und Schulungen sind für die eigenen Beschäftigten unerlässlich. Hier gilt es 

Maßnahmen zu finden, um das Personal langfristig ans Unternehmen zu binden. 

 

Als Netzbetreiber muss das Stadtwerk eine Reihe von Kompetenzen vorhalten. Weitsicht, 

Planungskompetenz und Dialogfähigkeit zählen dazu, ebenso Kundenorientierung, 

technischer Sachverstand und Innovationskraft sowie Erfahrung und Ortskenntnis. Zu guter 

Letzt lässt das hohe Maß an anstehenden Investitionen in die Verteilnetze erkennen, dass 

auch die Finanzkraft eine essenzielle Anforderung an den Netzbetrieb darstellt. Politisch 

gewollte Kürzungen der Netzentgelte sind für die nächste Regulierungsrunde sehr 

wahrscheinlich. 

 

In Deutschland ist die Energiewende politisch auf den Weg gebracht worden. 

Diese Entwicklungen werden die Energieversorger in den nächsten Jahren vor große 

Herausforderungen stellen. Die Planungen der Bundesregierung umfassen die Entwicklung 

neuer Energiespeicher, den Ausbau der Netze, die Förderung der E-Mobility, die 

Verbesserung konventioneller Kraftwerke als Brückentechnologie und vor allem die 

Steigerung der Energieeffizienz. Erneuerbare Energien werden in Zukunft immer mehr an 

Bedeutung erlangen. Die bisherigen Konsumenten von Energie werden mehr und mehr zu 

Produzenten durch den Einsatz neuer und effizienterer Technologien. Die fluktuierende 

Einspeisung von erneuerbaren Energien hat zu stark schwankenden Strompreisen geführt. 

Neue Geschäftsmodelle müssen gefunden werden, um im Hinblick darauf das Überleben der 

alteingesessenen Unternehmen der Energiebranche zu gewährleisten.  

 

Die Stadtwerke Hockenheim haben schon in der Vergangenheit als gut aufgestelltes 

Unternehmen die Anforderungen des liberalisierten Energiemarktes bewältigt. Durch den 

steuerlichen Querverbund zwischen Versorgungsbetrieb und Freizeitbad konnte das Defizit 

des Bäderbetriebes so gering wie möglich gehalten werden. Die in den vergangenen Jahren 

immer voll erwirtschaftete Konzessionsabgabe an die Stadt und der vollumfängliche Ausgleich 

der Verluste des Freizeitbades Aquadrom durch die Gewinne der Versorgungssparte, 

dokumentieren die grundlegende wirtschaftliche Bedeutung der Stadtwerke Hockenheim für 

die Kommune.    

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Versorgungsbranche ist, resultierend aus 

regulatorischen Vorgaben der Bundesnetzagentur, den Folgen der Corona-Pandemie, der 

Energiekrise, den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energiepreise sowie dem 

wiederbeginnenden Wettbewerb im Vertriebsbereich 2023, mit geringeren Gewinnen zu 

rechnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die wachsende Konkurrenzsituation in der 

Bäderwelt immer bedrohlicher für den Fortbestand der Freizeiteinrichtung Aquadrom wird. 

Investitionen zum Erhalt des Betriebes wurden getätigt und sind dauerhaft erforderlich.  
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Die Erlösschmälerungen im Bereich der Netze durch die Regulierung und den Vertrieb werden 

zu einer Einengung des zum Ausgleich des Bäderdefizits notwendigen Finanzrahmens führen.  

 

Um das verschärfte unternehmerische Risiko der Stadtwerke Hockenheim zu minimieren, ist 

ein Verbleib der erwirtschafteten Gewinne bei den Stadtwerken zur Stärkung der 

Eigenkapitalausstattung unumgänglich. Dabei ist zu bedenken, dass die Werke mit dem 

Aquadrom dauerhaft einen Verlustbetrieb tragen, dessen negatives Ergebnis mittelfristig nicht 

mehr vollständig durch die Versorgungssparte kompensiert werden kann.  

 

Die Kooperation mit kommunal verwurzelten gleichstarken Stadtwerken und Dienstleistern für 

Versorgungsbetriebe ist weiter anzustreben. Die aus der Zusammenarbeit mit der Stadt 

resultierenden Synergieeffekte müssen voll ausgeschöpft werden. Nur durch derartige 

Kooperationen kann das Stadtwerk dauerhaft gestärkt werden. Die Erweiterung des 

Eigenerzeugungsanteils durch den Bau weiterer Photovoltaikanlagen wird von den 

Stadtwerken Hockenheim weiter vorangetrieben. Gleiches gilt für den Aufbau einer 

dezentralen Wärmeversorgung, welche im Jahr 2019 insbesondere im Bereich des 

Schulzentrums/Messplatz verwirklicht wurde und seit September 2019 Wärme an Kunden 

liefert. Auch der Verkauf von Energie und das Angebot von Dienstleistungen außerhalb der 

Stadtgrenzen von Hockenheim werden ausgebaut und sind zur wirtschaftlichen Sicherung der 

Stadtwerke weiter anzustreben und zu forcieren. Das Stadtwerk muss außerdem die Aufgabe 

der Digitalisierung in der Energiewirtschaft verwirklichen, was wohl die größte 

Herausforderung für die Zukunft sein wird. Hierzu gehört die Umsetzung des gesetzlich 

vorgeschriebenen Smart-Meter-Rollouts, was die Umstellung der aktuellen Zähler auf 

moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme in dem vom Gesetzgeber 

vorgeschriebenen Zeitfenster beinhaltet. 

     

Daher ist die Entwicklung von Strategien, flexibel und zügig auf die Veränderungen in der 

Energiewirtschaft und Bäderwelt reagieren zu können, eine wesentliche Herausforderung für 

das Unternehmen. Ziel der verantwortlichen Werkleitung muss es sein, die Eigenständigkeit 

der Stadtwerke Hockenheim zu erhalten und als wettbewerbsfähiges und wirtschaftlich 

stabiles Unternehmen in die Zukunft zu führen. 

 

Hockenheim, im Januar 2023 

 

 

   

    Marcus Zeitler  Thomas Jakob-Lichtenberg      Rolf Fitterling 

    Oberbürgermeister   Bürgermeister         Kämmerer 
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 I.  Steuern Euro gültig seit
 1.  Grundsteuer A 370 v.H. 01.01.2022

 2.  Grundsteuer B 440 v.H. 01.01.2022

 3.  Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 420 v.H. 01.01.2022

 4.  Hundesteuer
 ein Hund �������������¼ 01.01.2021
 jeder weitere Hund ���������������¼

 5.  Vergnügungssteuer
 für Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit 24 % v. 

Bruttokasse
01.01.2022

 für Spielgeräte in Gaststätten etc. mit Gewinnmöglichkeit 24 % v. 
Bruttokasse

01.01.2022

 für Spielgeräte in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit �������������¼ 01.01.2010

 für Spielgeräte in Gaststätten etc. ohne Gewinnmöglichkeit �������������¼ 01.01.2010

 für das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten 3 % v. Brutto-
wetteinsatz

01.01.2022

 II. Beiträge
 1.  Erschließungsbeitrag nach Nutzungsfläche 95 v.H. 01.01.2006
 2.  Abwasserbeitrag pro m² Nutzungsfläche * �����������¼ 01.01.2021

 3.  Wasserversorgungsbeitrag pro m² Nutzungsfläche * �����������¼ 01.01.2021

 III.  Gebühren
 1.  Abwassergebühr:

 Schmutzwassergebühr pro m³ �����������¼ 01.01.2022
 Niederschlagswassergebühr pro m² �����������¼ 01.01.2022

2.  Wassergebühr brutto �����������¼ 01.01.2022

3.  Benutzungsgebühr Grillhütte ���������������¼ 01.04.2007

4.  Benutzungsgebühr Muldhäusl �������������¼ 01.04.2007

5.  Benutzungsgebühr Waldfestplatz ���������������¼ 01.04.2010

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim
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6.  Gebühren städtischer Kindergarten u. Kindertageseinrichtungen 01.09.2022

7.  Friedhofgebühren - Bestattungsgebühren
 für Personen unter 10 Jahre ���������������¼ 01.07.2013
 für Personen über 10 Jahre ���������������¼
 Beisetzung von Urnen:
 in der Urnenwand �������������¼

 in einem Erdgrab ���������������¼
 Urnen-Reihengrab ���������������¼
 Nische in der Urnenwand �������������������¼
 Urnen-Wahlgrab Feld 18a ���������������¼
 Wahlgrab �������������������¼
 Sondergrab Feld 18 + 19 �������������������¼
 Reihengrab ���������������¼
 Kinderreihengrab ���������������¼
 Anonymes Grab ���������������¼
 Tieferbettung �������������¼
 Umbettungen, Ausgrabungen ���������������¼
 Zuschlag für Umbettungen, Ausgrabungen v. Tieferbettungen �������������¼

8. Hallenbadgebühren
 Einzelkarte Erwachsene mittwochs-montags �������������¼ 11.04.2022
 Einzelkarte Ermäßigte mittwochs-montags �����������¼ 11.04.2022
 Einzelkarte Erwachsene 2-Std Tarif �����������¼ 11.04.2022
 Einzelkarte Ermäßigte 2-Std Tarif �����������¼ 11.04.2022
 Bad und Sauna mittwochs - montags �������������¼ 11.04.2022
Salzgrotte Erwachsene �������������¼ 11.04.2022
Salzgrotte Ermäßigte �����������¼ 11.04.2022
Familienkarte 1 (2 Erwachsene + 1 Kind ab 6 Jahre) �������������¼ 11.04.2022
Familienkarte 2 (2 Erwachsene + 2 Kinder ab 6 Jahren ) �������������¼
Familienkarte 3 (2 Erwachsene + 3 Kinder ab 6 Jahren) �������������¼

11.04.2022
11.04.2022
11.04.2022

11.04.2022
11.04.2022

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hockenheim

2021/22 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder

RG-Ü3 ���������¼ ���������¼ �������¼ �������¼

VÖ-Ü3 ���������¼ ���������¼ �������¼ �������¼

GT-Ü3 ���������¼ ���������¼ ���������¼ �������¼

RG-U3 ���������¼ ���������¼ ���������¼ �������¼

VÖ-U3 ���������¼ ���������¼ ���������¼ �������¼

GT-U3 ���������¼ ���������¼ ���������¼ ���������¼

Essensgeld �������¼ �������¼ �������¼ �������¼

10-er Karte 20-er Karte 30-er Karte
Erwachsene Bad: ���������������¼ ���������������¼ ���������������¼
Ermäßigte Bad: �������������¼ ���������������¼ ���������������¼
Bad und Sauna: ���������������¼ ���������������¼ ���������������¼

5-er Karte 10-er Karte 30-er Karte
Erwachsene Salzgrotte �������������¼ �������������¼ ���������������¼
Ermäßigte Salzgrotte �������������¼ �������������¼ ���������������¼



XC

1.  Fortgeschriebene Wohnbevölkerung

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung  21.837

1.2 0

1.3  Hiervon 75% 0

1.4  Erhöhte Einwohnerzahl 21.837

2.  Steuerkraftmeßzahl

Grund-
steuer A

Grund-
steuer B

Gewerbe-
steuer

2.1  Ist-Aufkommen 2020 ���������������¼         ���������������������¼      �����������������������¼    

2.11  Hebesätze 320   380   390   

2.12  Anrechnungssätze 195   185   290   

2.13  Anrechnungsbeträge ���������������¼         ���������������������¼      �����������������������¼    

2.2  Summe der Anrechnungssätze

 Grundsteuer A und B , Gewerbesteuer �����������������������¼

2.3  ./. Gewerbesteuerumlage (35,0/390) �����������������������¼

2.4  Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.989.467.931 0,0019124 �����������������������¼

2.5  Familienleistungsausgleich 524.712.614 0,0019124 ���������������������¼

2.6  Gemeindeanteil Umsatzsteuer        ���������������������¼     80% ���������������������¼

2.7  Steuerkraftmeßzahl �����������������������¼

2.8  Steuerkraftmesszahl pro Einwohner �������������������¼

3.  Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie Kopfbetrag EWZ

3.11  Kopfbetrag/EW x Erhöhte Einwohnerzahl �������������������¼       21.837

3.12  = Summe Bedarfsmeßzahl A �����������������������¼

3.21  Kopfbetrag bis 4.000 m²/EW x Erhöhte EWZ �������������¼            21.837

3.22  = Summe Bedarfsmeßzahl B ���������������������¼

3.31  Gesamtbedarfsmesszahl �����������������������¼

3.41  Sockel: 60 v.H. von 3.31 60% �����������������������¼

3.42  Steuerkraftmeßzahl (2.7) �����������������������¼

3.43  Unterschiedsbetrag �����¼

4. Höhe der Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmeßzahl (3.31) �����������������������¼

Steuerkraftmeßzahl (2.7) �����������������������¼

4.1
Nach der mangelnden Steuerkraft - 
70 v.H. der Schlüsselzahl 

70% �����������������������¼ ���������������������¼

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen ���������������������¼

5. Investitionspauschale EWZ Faktor umger. EWZ Zuw./EW

5.1  Umgerechnete Einwohnerzahl 21.837   100 21.837   ���������������¼ ���������������������¼

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen 2023

am 30.06.2022 auf Basis des Zensus 2011

nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte Dreijahresdurchschnitt



XCI

6.
Zuschüsse für 
Familienleistungsausgleich

6.1 Schlüsselzahl 600.000.000   0,0019124 ���������������������¼

7.
Bemessungsgrundlage für die 
Finanzausgleichs- + Kreisumlage :

7.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.7 �����������������������¼

7.2
Schlüsselzuweisung nach der 
mangelnden Steuerkraft 2021

���������������������¼

7.3 Steuerkraftsumme �����������������������¼

7.4 Steuerkraftsumme pro Einwohner �������������������¼

8.
Berechnung der Umlagen 
und Zuweisungen

8.1 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr nach 7.3 �����������������������¼

x Hebesatz Kreisumlage 25,00% ���������������������¼

8.2 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage  nach 7.3 �����������������������¼

Umlagesatz 22,10%

  Steuerkraftmessz. / Bedarfsmessz. * 100 71,23

minus Sockelbetrag = 60,00

  x Erhöhungsbetrag = Zuschlag 11,00 0,06% 0,66%

Umlagesatz 22,76% ���������������������¼

8.3 Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuer-Istaufkommen 
im Haushaltsjahr inkl. KER VJ

�����������������������¼

 Hebesatz 420

davon Gewerbesteuerumlage in % 35,0

�*�H�Z�H�U�E�H�V�W�H�X�H�U�X�P�O�D�J�H���L�Q�����¼ ���������������������¼ ���������������������¼

8.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteurer
Anteil der Gemeinden des 
Landes Baden-Württemberg

�����������������������������¼

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0019124 �����������������������¼

8.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer �����������������������������¼

Schlüsselzahl 0,001761200

ergibt Gemeindeanteil ���������������������¼

8.6
Zuweisungen nach § 11 FAG 
als Große Kreisstadt
Einwohner 21.837   �����������¼ ���������������¼

8.7 Zuweisungen nach § 11 FAG
für die Wahrnehmung der Aufgaben 
einer unt. Verw.behörde
Einwohner: 43.517   �����������¼ �����������������¼

8.8
Investitionszuweisungen 
nach § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen

2.500 11,30   ���������������¼

8.9
Investitionszuweisungen 
nach § 27 Abs. 1 FAG 
Verkehrslastenausgleich

3.484 8,40   ���������������¼

08.12.2022
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 Gesamtergebnishaushalt
 
 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis  
 

2021 
 

EUR 

Ansatz  
 

2022 
 

EUR 

Ansatz  
 

2023 
 

EUR 

Finanzplanung 

2024 
 

EUR 

2025 
 

EUR 

2026 
 

EUR 

   1 2 3 4 5 6 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 38.212.394,40 38.095.400 40.565.700 42.245.700 43.935.700 45.345.700 

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, 
Umlagen 

18.226.256,92 15.694.600 18.310.400 15.488.400 17.769.400 17.353.600 

3 + Aufgelöste 
Investitionszuwendungen und -
beiträge 

0,00 1.974.900 2.171.900 2.238.900 2.252.900 2.236.900 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen 
oder Einrichtungen 

5.522.691,66 5.547.400 5.855.700 5.890.700 5.890.700 5.890.700 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

1.668.152,95 1.670.600 1.514.500 1.307.500 1.305.000 1.328.900 

7 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

1.810.369,61 1.503.600 1.542.900 1.669.900 1.617.400 1.405.400 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 64.094,55 64.600 69.000 59.000 49.000 49.000 

9 + Aktivierte Eigenleistungen und 
Bestandsveränderungen 

185.974,33 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.398.135,22 1.098.900 1.259.900 1.459.900 1.459.900 1.459.800 

11 = Ordentliche Erträge 67.088.069,64 66.050.000 71.690.000 70.760.000 74.680.000 75.470.000 

12 - Personalaufwendungen 15.218.530,40- 16.842.500- 19.252.200- 19.951.500- 20.534.200- 20.988.100- 

13 - Versorgungsaufwendungen 514.420,51- 498.700- 565.200- 565.200- 565.200- 565.200- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

13.113.910,85- 14.705.800- 15.522.000- 14.829.000- 13.539.100- 12.626.500- 

15 - Abschreibungen 279.011,20- 6.107.000- 7.046.000- 7.303.000- 7.566.000- 8.163.000- 

16 - Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 

383.927,98- 335.000- 363.900- 963.600- 1.223.400- 1.317.500- 

17 - Transferaufwendungen 25.133.508,73- 29.274.500- 30.120.600- 30.617.600- 30.208.600- 31.051.600- 

18 - Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

2.992.666,35- 4.476.500- 4.320.100- 3.730.100- 3.593.500- 3.608.100- 

19 = Ordentliche Aufwendungen 57.635.976,02- 72.240.000- 77.190.000- 77.960.000- 77.230.000- 78.320.000- 

20 = Veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

9.452.093,62 6.190.000- 5.500.000- 7.200.000- 2.550.000- 2.850.000- 

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0,00 0 0 0 0 0 

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 9.452.093,62 6.190.000- 5.500.000- 7.200.000- 2.550.000- 2.850.000- 

33  Fehlbetragsvortrag auf das 
ordentliche Ergebnis folgender 
Haushaltsjahre 

0,00 6.190.000 5.500.000 7.200.000 2.550.000 2.850.000 

34  Verrechnung eines Fehlbetrags 
beim ordentlichen Ergebnis mit 
dem Basiskapital 

0,00 0 0 2.599.000 6.035.000 6.190.000 
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 Gesamtfinanzhaushalt
 
 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtfinanzhaushalt 
 

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten 

 

Ergebnis  
 

2021 
 

EUR 

Ansatz  
 

2022 
 

EUR 

Ansatz  
 

2023 
 

EUR 

VE 
 

2023 
 

EUR 

Finanzplanung 

2024 
 

EUR 

2025 
 

EUR 

2026 
 

EUR 

   1 2 3 4 5 6 7 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 37.983.377,94 38.095.400 40.565.700 0 42.245.700 43.935.700 45.345.700 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen 
und allgemeine Umlagen 

18.340.047,74 15.694.600 18.310.400 0 15.488.400 17.769.400 17.353.600 

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen 
oder Einrichtungen 

5.994.971,96 5.547.400 5.855.700 0 5.890.700 5.890.700 5.890.700 

5 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

1.635.591,82 1.670.600 1.514.500 0 1.307.500 1.305.000 1.328.900 

6 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

1.401.529,77 1.503.600 1.542.900 0 1.669.900 1.617.400 1.405.400 

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 82.666,92 64.600 69.000 0 59.000 49.000 49.000 

8 + Sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 

1.788.871,57 1.098.800 1.259.800 0 1.459.800 1.459.800 1.459.700 

9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

67.227.057,72 63.675.000 69.118.000 0 68.121.000 72.027.000 72.833.000 

10 - Personalauszahlungen 15.209.662,27- 16.842.500- 19.252.200- 0 19.951.500- 20.534.200- 20.988.100- 

11 - Versorgungsauszahlungen 514.420,51- 498.700- 565.200- 0 565.200- 565.200- 565.200- 

12 - Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

13.645.126,82- 14.705.800- 15.522.000- 0 14.829.000- 13.539.100- 12.626.500- 

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 397.540,16- 335.000- 363.900- 0 963.600- 1.223.400- 1.317.500- 

14 - Transferauszahlungen (ohne 
Investitionszuschüsse) 

25.398.491,07- 29.274.500- 30.120.600- 0 30.617.600- 30.208.600- 31.051.600- 

15 - Sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen 

2.923.576,90- 4.476.500- 4.320.100- 0 3.730.100- 3.593.500- 3.608.100- 

16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

58.088.817,73- 66.133.000- 70.144.000- 0 70.657.000- 69.664.000- 70.157.000- 

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-
bedarf des Ergebnishaushalts 

9.138.239,99 2.458.000- 1.026.000- 0 2.536.000- 2.363.000 2.676.000 

18 + Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen 

442.410,72 2.778.000 2.004.000 0 1.197.000 796.000 320.000 

19 + Einzahlungen aus 
Investitionsbeiträgen und ähnl. 
Entgelten für Investitionstätigkeit 

95.820,54 0 0 0 0 0 0 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachvermögen 

732.046,74 600.000 335.000 0 1.100.000 0 340.000 

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Finanzvermögen 

52.000,00 0 0 0 0 0 0 

22 + Einzahlungen für sonstige 
Investitionstätigkeit 

0,00 0 0 0 0 0 0 

23 = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

1.322.278,00 3.378.000 2.339.000 0 2.297.000 796.000 660.000 

24 - Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 

437.809,19- 3.017.000- 6.318.000- 0 4.160.000- 254.000- 254.000- 

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.068.452,71- 14.060.000- 13.586.000- 6.730.000- 9.530.000- 3.009.000- 2.493.000- 

26 - Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Sachvermögen 

896.126,08- 2.214.000- 2.307.000- 1.950.000- 1.901.000- 1.508.000- 1.058.000- 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzvermögen 

150,00- 0 0 0 0 0 0 

28 - Auszahlungen für 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

337.785,48- 684.000- 979.000- 8.000.000- 4.259.000- 3.113.000- 1.113.000- 
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtfinanzhaushalt 
 

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten 

 

Ergebnis  
 

2021 
 

EUR 

Ansatz  
 

2022 
 

EUR 

Ansatz  
 

2023 
 

EUR 

VE 
 

2023 
 

EUR 

Finanzplanung 

2024 
 

EUR 

2025 
 

EUR 

2026 
 

EUR 

   1 2 3 4 5 6 7 

29 - Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen 
Vermögensgegenständen 

47.838,66- 68.000- 48.000- 0 0 0 0 

30 = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

11.788.162,12- 20.043.000- 23.238.000- 16.680.000- 19.850.000- 7.884.000- 4.918.000- 

31 = Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Investitionstätigkeit 

10.465.884,12- 16.665.000- 20.899.000- 16.680.000- 17.553.000- 7.088.000- 4.258.000- 

32 = Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf 

1.327.644,13- 19.123.000- 21.925.000- 16.680.000- 20.089.000- 4.725.000- 1.582.000- 

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme 
von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen 

0,00 1.000.000 6.400.000 0 21.300.000 5.900.000 3.100.000 

34 - Auszahlungen für die Tilgung von 
Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen 

2.425.920,40- 1.153.000- 1.152.000- 0 1.142.000- 1.142.000- 1.526.000- 

35 = Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Finanzierungstätigkeit 

2.425.920,40- 153.000- 5.248.000 0 20.158.000 4.758.000 1.574.000 

36 = Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands 
zum Ende des Haushaltsjahres 

3.753.564,53- 19.276.000- 16.677.000- 16.680.000- 69.000 33.000 8.000- 

 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































